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1 Einleitung 
 

Da die Arbeitswelt einen großen Teil des Lebens einnimmt, spielt sie somit 

auch einen großen Faktor in Hinblick auf die Gesundheit und das 

Wohlbefinden eines Menschen. Je wohler und gesünder sich Arbeitnehmer 

also fühlen, desto produktiver und motivierter sind sie und verursachen im 

Umkehrschluss weniger Arbeitsunfälle und Fehlzeiten. Daher ist es von 

enormer Wichtigkeit ein Arbeitsumfeld zu schaffen, welches das psychische 

Wohlbefinden unterstützt und körperlichen Fehlbelastungen vorbeugt. Eine 

auf Prävention und Gesundheitsförderung ausgerichtete Staats- sowie 

Unternehmensführung ist hierbei elementar. Neben dem Nutzen für die 

Arbeitnehmer, ergeben sich auf Seiten der Unternehmen ebenfalls Vorteile, 

wie Kostenersparnisse durch geringere Produktionsausfälle, weniger 

Arbeitsunfähigkeiten und -unfälle oder Frühberentungen.  

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern sich die 

Arbeitsbedingungen in Deutschland, Schweden und Norwegen 

unterscheiden und welche Auswirkungen sich dadurch für die jeweiligen 

Arbeitnehmer ergeben. Der Fokus wird hierbei insbesondere auf die 

betriebliche Gesundheitsförderung, die Prävention und den Arbeitsschutz 

gelegt. Zunächst erfolgt eine allgemeine Darstellung der Länder. 

Anschließend werden die verschiedenen gesetzlichen Regelungen 

hinsichtlich der Indikatoren Gleichberechtigung, Vergütung, 

Arbeitszeitregelung, Kündigungsschutz, Weiterbildungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten, Arbeits- und Gesundheitsschutz und Elternzeit 

untersucht. Abschließend wird ein Vergleich zwischen den einzelnen 

Arbeitsbedingungen dieser drei Länder hergestellt und die jeweiligen 

Ergebnisse und deren Auswirkungen auf die Mitarbeitergesundheit, den -

schutz sowie die -zufriedenheit und die daraus resultierenden 

gesundheitsförderlichen Aspekte analysiert. Dabei dienen verschiedene 

Statistiken und zwei Interviews mit Arbeitnehmern aus Schweden und 

Norwegen als Unterstützung. Für die Analyse fungiert Deutschland als 

Basisland. Die Auswahl der Vergleichsländer ergab sich aufgrund einer 



Vielzahl an positiven Berichten und Reportagen, die die Arbeits- und 

Lebensbedingungen sowie die Zufriedenheit der skandinavischen 

Bevölkerung betreffen. Aufgrund dessen besteht die Annahme, dass 

Schweden und Norwegen im Vergleich zu Deutschland ein deutlich 

positiveres Resultat aufweisen werden. Um einen eventuell bestehenden 

Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen und der Zufriedenheit in 

Ländern außerhalb und innerhalb der Europäischen Union (EU) zu ermitteln, 

wurde neben Schweden als skandinavischem EU-Mitglied auch Norwegen 

als Nichtmitgliedstaat ausgewählt. Hinzu kommt, dass Schweden und 

Norwegen die bevölkerungsreichsten Länder Skandinaviens darstellen und 

somit eher für einen Vergleich mit Deutschland geeignet sind als Dänemark 

oder Island. Eine zusätzliche Differenzierung der Mitarbeitergesundheit und 

der dazu beitragenden Präventions-, Gesundheitsförderungs- und 

Arbeitsschutzmaßnahmen nach den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen 

wurde aufgrund des Umfangs unterlassen.  

Die Untersuchung soll dazu dienen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

der verschiedenen Länder herauszustellen, diese zu interpretieren und 

eventuell mögliche Verbesserungsvorschläge, insbesondere für die 

deutschen  Unternehmen und deren Arbeitnehmer, zu erarbeiten.  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 

 

 Vorstellung der Länder 
 
2.1 Deutschland 
Deutschland ist mit 82,5 Millionen Einwohnern (Stand 2017) und einer 

Fläche von 357 137 Quadratkilometern das am reichsten bevölkerte Land 

Europas (Eurostat, 2017). Seit 1949 hat die Bundesrepublik ein 

parlamentarisch-demokratisch organisiertes Regierungssystem. Das 

Oberhaupt des sozialen, föderativ organisierten Rechtsstaates bildet der 

Bundespräsident, der allerdings überwiegend repräsentative Aufgaben 



innehat. Der Bundeskanzler stellt mit seinen Ministern die Regierung dar. Er 

ist für außen- und innenpolitische Richtlinien zuständig und wird vom 

Bundestag gewählt, dessen Mitglieder wiederum direkt von den Bürgern 

Deutschlands gewählt werden. Der Bundesrat sowie der Bundestag bilden 

die gesetzgebenden Organe der Republik. Mit der Wiedervereinigung von 

Ost- und Westdeutschland 1990 umfasst der Bundesstaat insgesamt 16 

Bundesländer. Deutschland gehört zu den EU-Gründungsmitgliedern, ist 

Mitglied der United Nations (UN), der Organisation for Economic Cooperation 

and Development (OECD), der Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der Organisation des 

Nordatlantikvertrags (NATO), der G7 und G20 sowie des Europarates. 

Außerdem gehört Deutschland, neben 18 weiteren Ländern, zur Eurozone 

(Europäische Union, 2018). 

Den Hauptwirtschaftszweig Deutschlands stellt die Dienstleistung dar. Sie 

leistet, im Jahr 2017, mit 68,7 Prozent den höchsten Beitrag zur deutschen 

Bruttowertschöpfung. Es folgen produzierende Gewerbe, Baugewerbe und 

schlussendlich Forst- und Landwirtschaft mit lediglich 0,7% (Statista GmbH, 

2018a). Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrug 3.651,87 Milliarden US-Dollar. 

Somit zählt Deutschland zu den fünf größten Volkswirtschaften 2017 

(Statista GmbH, 2017a). Verglichen mit dem Vorjahr ist das ein Anstieg des 

kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsproduktes um 2,2 Prozent (Statista GmbH, 

2018b). Runtergebrochen liegt das BIP bei 44.184,45 US-Dollar je 

Einwohner (Stand 2017) (Statista GmbH, 2017b). Nichtsdestotrotz weist 

Deutschland 2017 eine Bruttostaatsverschuldung von 64,1 Prozent auf 

(Eurostat, 2016). Abgesehen davon ist der Lebensstandard in Deutschland, 

gemessen am Human Development Index (HDI) des United Nations 

Development Programmes von 2015, sehr hoch. Deutschland belegt im 

internationalen Vergleich, mit einem HDI von 0,926, den vierten Platz (United 

Nations Development Programme, 2016). 

Das Sozialsystem in Deutschland folgt dem Prinzip der Solidarität und 

Eigenverantwortung. Es gliedert sich in die gesetzliche und die private 



Krankenversorgung, wobei circa 86,5% die gesetzliche Pflichtversicherung in 

Anspruch nehmen und 10,6% Teil der privaten Krankenversicherung sind. 

Die deutsche Bevölkerung zählte 2015, mit 45,9 Jahren, zu den Top drei der 

20 Länder mit dem höchsten Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung 

(Statista GmbH, 2017c). Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen 

lag im selben Jahr bei 83,1 Jahren und die der Männer bei 78,3 Jahren. Die 

Fertilitätsrate in Deutschland betrug im Jahr 2016 1,59 Kindern pro Frau 

(Statista GmbH, 2018c). 

 

2.2 Schweden 
Das Land Schweden ist mit einer Fläche von 450,000 km² das drittgrößte 

Land Westeuropas. Im Jahr 2016 wurde erstmals eine Bevölkerung von 10 

Millionen Menschen erfasst (Statista GmbH, 2017d). Daraus resultiert eine 

Bevölkerungsdichte von 24,31 Menschen pro km² (Statista GmbH, 2017e). 

Schweden grenzt im Norden und Westen an Norwegen und im Nordosten an 

Finnland. Die Hauptstadt Stockholm befindet sich im Südosten des Landes. 

Das Königreich Schweden ist eine parlamentarische Demokratie mit 

monarchischem Oberhaupt, wobei dieses nur rein repräsentative Aufgaben 

übernimmt. Seit dem 01. Januar 1995 ist das Land Teil der europäischen 

Union, jedoch kein Teil der Währungsunion. Zudem ist Schweden Mitglied 

der UN, des Arktischen Rates, des Euroarktischen-Rates, des Nordischen 

Rates und des Ostseerates (Auswärtiges Amt, 2018a). Bis einschließlich der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, lebten 90 Prozent der schwedischen 

Bevölkerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts eintretende Industrialisierung und das damit 

verbundene Wirtschaftswachstum sowie eine gute Außenhandelsbilanz in 

den 1980er Jahren, verhalfen Schweden eine der größten Industrienationen 

zu werden (Reichel & Werner, 2018). Das Bruttoinlandsprodukt Schwedens 

betrug im Jahr 2017 rund 541,9 Milliarden US-Dollar (Statista GmbH, 2018d) 

und belegt mit einem BIP pro Kopf von 53.248,14 US-Dollar Platz 12 der 20 

Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2017 (Statista GmbH, 

2017b). Heutzutage sind die wichtigsten Wirtschaftszweige, in Bezug auf das 



BIP, die Dienstleistungen, Industrie und die Landwirtschaft (Statista GmbH, 

2017f).  

Charakteristisch für das schwedische Sozialsystem sind öffentlich 

subventionierte Wohlfahrtsleistungen, die Finanzierung von Versicherungen 

über öffentliche Systeme und die Finanzierung des Gesundheitssystems 

durch die jeweiligen Regionen und Gemeinden. Ebenso wie in der 

gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland, verfolgt Schweden 

bezogen auf die Krankenversicherung ein Solidaritätsprinzip, bei dem die 

Besserverdienenden die Bedürftigen durch höhere Kassenbeiträge 

unterstützen. Private Krankenkassen gibt es in Schweden nicht, weshalb 

jeder Bürger obligatorisch Teil der bestehenden Bürgerversicherung ist 

(Färber & Schupp, 2005, S. 70-73).  

Mit 82,2 Jahren besteht in Schweden die fünfthöchste Lebenserwartung der 

Länder der Europäischen Union (Stand 2015). Dabei haben Frauen, mit 84,1 

Jahren eine höhere Lebenserwartung als Männer mit 80,4 Jahren (Statista 

GmbH, 2017g). Mit durchschnittlich 1,88 Kindern je Frau weist Schweden 

somit eine höhere Fertilitätsrate als Deutschland auf (Statista GmbH, 2017h).  

 

2.3 Norwegen 
Das Königreich Norwegen liegt auf der Skandinavischen Halbinsel und 

grenzt an Schweden und Finnland. Seit 1905 ist es, aufgrund einer 

Volksabstimmung, unabhängig von Schweden (Norway ProTravel GmbH, 

2018). Das Regierungssystem entspricht einer konstitutionellen 

Erbmonarchie mit parlamentarisch-demokratischer Grundlage und ist als 

dezentraler Einheitsstaat organisiert. Das bedeutet, die Aufgaben des Königs 

Harald V sind vornehmlich repräsentativer Natur. Norwegen ist Mitglied der 

Vereinten Nationen, der OECD, des Nordischen Rates, sowie 

Gründungsmitglied der NATO (Auswärtiges Amt, 2017a). Der Beitritt zur 

Europäischen Union wurde sowohl 1972, als auch 1994 jeweils durch einen 

Volksentscheid abgelehnt (Université du Luxembourg, 1994). Als Mitglied im 

Europäischen Wirtschaftsraum ist Norwegen einem EU-Mitglied allerdings in 

vielerlei Hinsicht gleichgestellt (Auswärtiges Amt, 2017a).  



Mit einer Fläche von 323.802 Quadratkilometern ist Norwegen eines der 

größten Länder Europas (Statistics Norway, 2018a) und weist mit 5.295.619 

Einwohnern eine Bevölkerungsdichte von 16 Menschen pro 

Quadratkilometer auf (Statistics Norway, 2018b). Abgesehen von Island ist 

Norwegen somit das am geringsten besiedelte skandinavische Land. Der 

größte Ballungsraum befindet sich im Bereich der Hauptstadt Oslo im 

Südosten des Landes. Der internationale Wohlstandsindikator HDI des 

United Nations Development Programmes, hat Norwegen in den Jahren 

2010 bis 2015 jeweils den ersten Platz belegt (The Human Development 

Report Office, 2016). Norwegens Hauptwirtschaftszweige sind die Öl- und 

Gaswirtschaft, die Wasserwirtschaft und der Tourismus. Zusätzlich kam es 

zu einer rapiden Entwicklung des Dienstleistungssektors. Die Land- und 

Forstwirtschaft macht nur einen geringen Teil aus (Auswärtiges Amt, 2017b; 

Werner & Reichel, 2018). Seit Jahren erwirtschaftet Norwegen einen hohen 

Haushaltsüberschuss, sodass der Rezession, aufgrund der Ölpreiskrise 

2014 und des EU-Austritts des wichtigen Exportpartners Großbritannien, 

entgegengewirkt werden konnte. 2017 betrug das Bruttoinlandsprodukt pro 

Kopf 73.615,15 US-Dollar. Damit belegt Norwegen Platz vier der zwanzig 

Länder mit dem größten BIP pro Kopf 2017 (Statista GmbH, 2017b). 

Weltweit zählt das Königreich daher zu den wohlhabendsten und am 

weitesten entwickelten Ländern (International Monetary Fund, 2017). 

Die Sozialsysteme Norwegens gehören ebenfalls zu den fortschrittlichsten 

der Welt. Verglichen mit allen OECD-Staaten ist Norwegen, nach den 

Vereinigten Staaten von Amerika, das Land mit den höchsten 

Gesundheitsausgaben pro Kopf (Schölkopf & Pressel, 2014, S. 48-50). 

Norwegens öffentlicher Gesundheitsdienst ist sowohl kommunal, als auch 

zentralstaatlich organisiert und dient im Krankheitsfall als Absicherung aller 

Einwohner. Dabei liegt die Verantwortlichkeit, unter anderem der ambulanten 

Versorgung, bei den Kommunen, während die Krankenhausversorgung in 

den Bereich des Zentralstaates fällt. Nur ein sehr geringer Teil der 

Bevölkerung hat eine private Krankenversicherung oder 

Zusatzversicherungen. Der öffentliche Gesundheitsdienst erstattet so gut wie 



alle wichtigen Leistungen, inklusive Kranken- und Mutterschaftsgeld. Die 

Finanzierung des norwegischen Gesundheitssystems erfolgt größtenteils aus 

nicht zweckgebundenen Steuermitteln und dem Sozialversicherungsbeitrag 

(Schölkopf & Pressel, 2014, S. 48-50). Die Lebenserwartung bei der Geburt 

beträgt in Norwegen im Durchschnitt 82,1 Jahre (Stand 2015) (Statista 

GmbH, 2017i). Die Fertilitätsrate ist, nachdem es von 2005 bis 2009 einen 

Anstieg gab, bis 2015 auf 1,72 Kinder pro Frau gesunken (Statista GmbH, 

2017j). Trotz dessen steigt die Bevölkerungsrate weiter an, wenn auch 

deutlich schwächer als in den Jahren zuvor. Das liegt daran, dass neben der 

Geburtenrate auch die Sterblichkeits-, sowie die Emigrationsrate gesunken 

sind (Statistisches Bundesamt, 2017a; Statistics Norway, 2018b). 

 

3 Gesetzliche Regelungen und Normen 
 

Im Folgenden wird eine detaillierte Darstellung und Untersuchung der 

gesetzlichen Regelungen, die die Arbeitsbedingungen, den Arbeitsschutz 

und die Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen beeinflussen 

können, durchgeführt. Hierbei werden insbesondere die Kriterien der 

Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Vergütung, Arbeitszeitregelung, 

Sicherheit am Arbeitsplatz, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Elternzeit berücksichtigt.  

 

Deutschland 
In Deutschland gibt es kein allgemeingültiges Gesetz, das die 

Arbeitsbedingungen, rechtlichen Regelungen im Betrieb und den 

Gesundheitsschutz beinhaltet. Es wird eine Vielzahl an Gesetzestexten zu 

Rate gezogen, wie beispielsweise das Kündigungsschutzgesetz, 

Arbeitsrecht, Mutterschutzgesetz und weitere. Bei Betrachtung der 

deutschen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren 

zeigt sich 2015 ein Anteil von 26,4 Millionen Frauen und 26,8 Millionen 

Männern (Bundesagentur für Arbeit, 2017). Im Januar 2018 waren 44,2 

Millionen der erwerbsfähigen Deutschen erwerbstätig (Statistisches 



Bundesamt, 2018a). Dies entspricht einer Beschäftigungsquote von 78,6 

Prozent (Statista GmbH, 2018e). 74,5 Prozent davon sind im 

Dienstleistungssektor, 24,1 Prozent im produzierenden Gewerbe und 1,4 

Prozent in der Landwirtschaft tätig (Statistisches Bundesamt, 2018b). 1,5 

Millionen Menschen waren im Januar 2018 in Deutschland arbeitssuchend, 

was eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent bedeutet (Statistisches 

Bundesamt, 2018c). 
 

Schweden  
Die Beschäftigungsquote in Schweden lag im 4. Quartal 2017 bei 82,5% und 

bildet somit die Spitze der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Statista 

GmbH, 2018e). Dabei waren 2015 79,16 Prozent der Erwerbstätigen im 

Sektor Dienstleistungen, 18,17 Prozent in der Industrie und 2,02 Prozent in 

der Landwirtschaft tätig (Statista GmbH, 2017k). Die Arbeitslosenquote (nicht 

saisonbereinigt) im Alter von 15 bis 74 Jahren betrug 2017 in Schweden 6,6 

Prozent und ist seit 2012 rückläufig (Auswärtiges Amt, 2018b). Eine Vielzahl 

von Gesetzen bildet die Grundlage für das Arbeitsrecht in Schweden. Die 

rechtlichen Beziehungen und Pflichten der Arbeitgeber und -nehmer sind 

beispielsweise im betrieblichen Mitbestimmungsgesetz oder dem 

Arbeitszeitgesetz beschrieben. Schweden orientiert sich in vielerlei Hinsicht 

an den geltenden EU-Richtlinien (Germany Trade and Invest - Gesellschaft 

für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH, 2017a).  
 
Norwegen 

Im Jahr 2017 waren im vierten Quartal 2.854.495 Menschen in Norwegen 

beschäftigt. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 1,8 

Prozent. Rund 2,1 Prozent der Erwerbstätigen gingen dabei 2016 einer 

Beschäftigung in der Landwirtschaft, 19,4 Prozent in der Industrie und 78,15 

Prozent im Dienstleistungsbereich nach (Statista GmbH, 2017l). Die 

Haupterwerbsbevölkerung lag 2017 zwischen 25 und 54 Jahren (Statistics 

Norway, 2018c). 4,7 Prozent der Norweger wurden 2016 als arbeitslos 

registriert (Bundeszentrale für politische Bildung, 2017). Das Arbeitsrecht in 



Norwegen gilt für alle Arbeitnehmer. Als Arbeitnehmer werden dabei auch 

Geschäftsleiter einbezogen. Diese haben somit ebenso Anspruch auf den 

vollständigen Arbeitnehmerschutz, es sei denn einzelne gesetzliche 

Bestimmungen schließen sie ausdrücklich aus (Cross Border Business Law 

AG, 2015). Im Gegensatz zu anderen Ländern werden in Norwegen 

Arbeitsbedingungen größtenteils nicht gesetzlich, sondern national durch 

rahmengebende Abkommen zwischen den Gewerkschaftsbünden und den 

nationalen Arbeitgeberverbänden geregelt. Diesen Abkommen sind 

vertragliche Vereinbarungen der einzelnen Branchen untergeordnet. Erst 

danach erfolgen die Vereinbarungen innerhalb der jeweiligen Betriebe 

(European Trade Union Institute, 2016a). 

 

Zusammenfassung 

 Deutschland Schweden Norwegen 

Beschäftigungsquote 78,6% 82,5% 78,6% 

Arbeitslosenquote 3,5% 6,6% 4,7% 

 

3.1 Gehalt und Vergütung 

Deutschland  
In Deutschland beschreibt das Mindestlohngesetz (MiLoG) einen 

gesetzlichen Mindestlohn, der alle zwei Jahre angepasst wird. Zuletzt wurde 

er am 1. Januar 2017 auf 8,84 Euro pro Stunde festgelegt (Deutscher 

Gewerkschaftsbund, 2017a). Der durchschnittliche Bruttolohn der 

Vollzeitbeschäftigten lag 2016 in Deutschland bei 3.308 Euro (Laenderdaten, 

2016). Dabei ist auffällig, dass die Gehälter zwischen Männern und Frauen, 

sowie zwischen Ost und West weiterhin große Unterschiede aufweisen. Bei 

der Betrachtung von Ost- und Westdeutschland wird ein Gehaltsunterschied 

von 25% im Jahre 2017 sichtbar (PersonalMarkt Services GmbH, 2017). 

Arbeitnehmer haben keinen gesetzlichen Anspruch auf Urlaubsgeld, erhalten 

jedoch, während ihrer Urlaubstage, ihren gewöhnlichen Lohn, das 

sogenannte Urlaubsentgelt (DGB Rechtsschutz GmbH, 2014; Krause, 2015, 



S. 217). Sowohl das Urlaubsgeld, als auch der Anspruch auf ein 

Weihnachtsgeld kann im Arbeitsvertrag verankert sein. Es ist grundsätzlich 

aber keine Pflicht des Arbeitgebers eine solche Sonderleistung zu 

gewährleisten (Krause, 2015, S. 217). 

 

Schweden  
In Schweden arbeiten 90 Prozent der Erwerbstätigen im Alter von 16 bis 64 

unter tarifvertraglichen Regelungen (Arvidsson, 2014). Es gibt keinen 

gesetzlich festgelegten Mindestlohn, die Verdienstmöglichkeiten und 

durchschnittlichen Monats- sowie Jahresgehälter sind jedoch hoch. Das 

durchschnittliche Bruttomonatseinkommen von Vollzeitbeschäftigten 

entspricht 4.123 Euro im Monat (Laenderdaten, 2016). Die Löhne und 

Gehälter in Schweden weisen eine steigende Tendenz auf, weshalb ein 

Anstieg des Gehaltes pro Arbeitsstunde für 2017 von 3,5 Prozent 

prognostiziert wurde (Deutsch-Schwedische Handelskammer, 2016a). Des 

Weiteren wird als Besonderheit des Landes Schweden immer wieder die 

geringe Differenz zwischen verschiedenen Hierarchieebenen und 

Berufszweigen betont. Es bestehen demnach nur relativ geringe 

Verdienstunterschiede zwischen verschiedenen Positionen innerhalb eines 

Unternehmens und in verschiedenen Berufen (Germany Trade and Invest - 

Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH, 2017a). 

Das Urlaubsgeld ist in Schweden gesetzlich vorgeschrieben. Jeder 

Mitarbeiter erhält 0,43 Prozent seines Monatsgehaltes pro Urlaubstag. Bei 

Tarifverträgen werden oftmals sogar 0,8 Prozent vereinbart (Deutsch-

Schwedische Handelskammer, 2013). Ein Weihnachtsgeld oder 13. Gehalt 

wird hingegen nur in wenigen Fällen ausgezahlt. Lediglich eine 

Bonuszahlung, je nach Erfolg des Geschäftsjahres, findet in manchen 

Unternehmen statt (Germany Trade and Invest - Gesellschaft für 

Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH, 2017a).   

 

Norwegen  
Eine gesetzliche Regelung hinsichtlich der Löhne und Gehälter gibt es in 



Norwegen nicht. Dadurch bestehen auch keine Vorschriften für einen 

generellen Mindestlohn. Allerdings sind viele der, von den Gewerkschaften, 

geschlossenen Tarifverträge in Teilen für allgemeingültig erklärt worden. 

Insbesondere in der Bau-, Schiffs- und Werftindustrie sowie der 

Umweltbranche wurden Konditionen bezüglich Arbeitsinhalt und Mindestlohn 

für alle Beschäftigten gleichermaßen geltend festgehalten (Direktorat für 

Integration und Vielfalt). Die Tarifverträge sind landesweit gültig und 

größtenteils deutlich arbeitnehmerfreundlicher als individuell geschlossene 

Arbeitsverträge (Direktorat für Integration und Vielfalt). Aufgrund dessen 

erfreuen sich die Gewerkschaften hoher Beliebtheit, weshalb 55 Prozent der 

norwegischen Beschäftigten in Gewerkschaften organisiert sind (Stand 2016) 

(Statistics Norway, 2017a). Rund 74,4 Prozent der erwerbsfähigen 

Bevölkerung befand sich 2016 in einem bezahlten Beschäftigungsverhältnis 

(OECD, 2018a). Das durchschnittliche Monatseinkommen pro Kopf betrug 

dabei 6.203 Euro (Laenderdaten, 2016). In der Gas- und Ölindustrie wird 

dabei das höchste Einkommen erzielt (Germany Trade and Invest - 

Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH, 2017b). 
Während des Urlaubs besteht ein Anspruch auf Urlaubsgeld. Die Höhe des 

Urlaubsgeldes entspricht, bei durchgängiger Beschäftigung im Vorjahr, 12 

Prozent des Gehaltes für fünf Wochen Urlaubszeit (Cross Border Business 

Law AG, 2015). 

 

Zusammenfassung 
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3.2 Gleichberechtigung 

Deutschland  
Bereits vor 60 Jahren trat in Deutschland der Artikel 3 des Grundgesetzes in 

Kraft, der die Gleichberechtigung von Frauen und Männern vorsieht. Des 

Weiteren wird in diesem Artikel beschrieben, dass keine Unterscheidungen 

bezüglich der ethnischen Herkunft, der Religion, Behinderung, der sexuellen 

Identität, der Rasse, der Weltanschauung und des Alters getroffen werden 

dürfen (Krause, 2015, S. 100-102) (Art. 3 GG). Bezogen auf das 

Arbeitsumfeld gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das 

Arbeitnehmer vor möglicher ungleicher beziehungsweise nachteiliger 

Behandlung, Diskriminierung und Stigmatisierung schützen soll (Krause, 

2015, S. 107). Im Zusammenhang mit diesem Gesetz wurde 2006 eine 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes eingerichtet (Universität Bielefeld, 

2017). 1994 wurde das zweite Gleichberechtigungsgesetz abgesegnet, 

welches zudem das Bundesgremienbesetzungsgesetz, das 

Frauenfördergesetz und das Beschäftigungsschutzgesetz beinhaltet. Seit 

Januar 2016 besteht in Deutschland das Gesetz für die gleichberechtigte 

Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der 

Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. Dies legt eine Geschlechterquote 

von 30 Prozent in Aufsichtsratspositionen für den Wirtschaftssektor und den 

öffentlichen Dienst fest. Ungefähr 3.500 Unternehmen sind dazu berufen 

ihren Frauenanteil in führenden Positionen zu erhöhen. Ziel ist hierbei die 

Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesondere in den Bereichen 

Wirtschaft und Politik, die Erhöhung des Anteils der Frauen in 

Führungspositionen und die Minimierung von Geschlechterdisparitäten 

(Presse- und Informationsamt der Bundesregierung , 2017). Es ist zwar eine 

klare Steigerung der Frauenerwerbsquote zu vermerken und infolgedessen 

auch eine Minimierung der Differenz zwischen den Geschlechtern, dennoch 

sind immer noch mehr Männer berufstätig als Frauen. Bei der Betrachtung 

der Altersgruppe von 15 bis 65 Jahren zeigt sich im Jahre 2015, dass 69,8 

Prozent der Frauen und 77,7 Prozent der Männer erwerbstätig waren. Im 

Jahr 2005 sind lediglich 59,5 Prozent der Frauen und 71,2 Prozent der 



Männer einem Beruf nachgegangen (Bundesagentur für Arbeit, 2017). 

Derzeit ist bereits eine Beschäftigungsquote der Frauen von 71,7 Prozent zu 

verzeichnen (Norddeutscher Rundfunk, 2018a). 
 

Schweden  
Seit 1980 besteht in Schweden das „Gesetz über die Gleichstellung im 

Erwerbsleben“, das Diskriminierung am Arbeitsplatz untersagt (Großkurth, 

2007, S. 57). Der 2008 auferlegte Swedish Discrimination Act fördert 

weiterhin die Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Meinungsfreiheit 

bezogen auf das Geschlecht, die Sexualität, Religion, Glauben, Ethnie, Alter 

und Behinderung. Somit wird auch speziell im Bezug auf die Arbeitswelt 

klargestellt, dass Maßnahmen zur Eindämmung und Verhinderung von 

Belästigungen jeglicher Art durchgeführt werden sollten (The Government 

Offices, 2015; Swedish Institute, 2018). Bei der Beobachtung solcher Vorfälle 

sollten entsprechende Konsequenzen eingeleitet werden. Im Falle einer 

abgelehnten Bewerbung hat der Bewerber beispielsweise das Recht eine 

schriftliche Erklärung des Betriebs zu erhalten in der die 

Arbeitsqualifikationen, Bildung und weitere Eigenschaften der Person, die 

letztlich den Arbeitsplatz bekommen hat, dokumentiert werden. Dieses 

Antidiskriminierungsgesetz besagt ebenfalls, dass Männer und Frauen für 

ihre Arbeit und Position eine einheitliche Bezahlung und Position, sowie 

identische Aufstiegschancen haben sollten. Dies ist dennoch bis heute nicht 

vollständig der Fall. Die Betrachtung der Gehaltsunterschiede innerhalb 

verschiedener Berufs- und Wirtschaftsgruppen zeigt eine Unterbezahlung 

der Frauen im Vergleich zu den Männern (The Government Offices, 2015). 
Hingegen sind in Führungspositionen der Verwaltung und öffentlichen 

Unternehmen Trends zu erkennen, die immer mehr Frauen als 

Besserverdienende zeigen. So gibt es viermal mehr Frauen in 

Führungspositionen als noch vor 20 Jahren (Deutschlandradio, 2016). Um 

geschlechterspezifischen Gehaltsunterschieden vorzubeugen wurde 2017 

eine Gesetzesänderung im schwedischen Antidiskriminierungsgesetz 

vorgenommen, die eine jährliche Gehaltsstrukturanalyse in jedem 



Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern vorschreibt. Zuvor wurden diese 

Analysen nur alle drei Jahre in Unternehmen ab 25 Beschäftigten 

durchgeführt (Deutsch-Schwedische Handelskammer, 2016b). Bezogen auf 

die Erwerbslosigkeit ist eine Quote von 7,5 und 7,6 bei Frauen und Männern 

zu verzeichnen, was eine fast identische Arbeitslosigkeit beider Geschlechter 

aufzeigt (Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 2012). Insbesondere die 

sogenannte “feministische Regierung” Schwedens könnte ausschlaggebend 

für die relativ ausgeprägte Gleichberechtigung der Männer und Frauen in 

diesem Land sein (Deutschlandradio, 2016). So wurde im Januar 2018 eine 

Behörde für die Gleichstellung von Frauen implementiert, die direkt den 

Ministerien für Gesundheit und Soziales untergeordnet ist. 
 
Norwegen 
In Norwegen trat 1979 das Gesetz zur Gleichstellung der Geschlechter in 

Kraft. Im Zuge dessen wurde auch eine Beschwerdestelle für 

Gleichstellungsangelegenheiten eingerichtet, die für die Durchsetzung und 

Kontrolle der Einhaltung des Gesetzes zuständig ist. Die letzte 

Gesetzesänderung erfolgte 1988 (Universitetet i Oslo, 1989). Vorrangiges 

Ziel des Gleichstellungsgesetzes ist die Verbesserung der Stellung der Frau 

hinsichtlich des Berufes, des finanziellen, sowie kulturellen Aufstieges und 

der Ausbildung. Eine Diskriminierung jeglicher Art ist demnach untersagt. 

Des Weiteren haben norwegische Arbeitnehmer laut Gesetz das Recht bei 

Nichteinstellung die Bewerbungsunterlagen des eingestellten Mitbewerbers 

einzusehen, um eine Diskriminierung auszuschließen. Nebenher sind 

Stellenausschreibungen aus denen eindeutig, ohne offensichtliche Gründe, 

eine Geschlechterpräferenz hervorgeht untersagt. Allerdings lässt das 

Gesetz eine Diskriminierung zu, falls diese zu einer positiven Veränderung 

der Geschlechterdisparitäten führt. Beispiele dafür sind Frauen- oder 

Männerquoten in Berufen, in denen jeweils ein Geschlecht dominiert. Laut §2 

des Gesetzes zur Gleichstellung der Geschlechter hat der König allerdings 

die Möglichkeit in bestimmten Fällen die Regelungen aufzuheben. Zur 

Wahrung der Gleichstellungsvorschriften entbindet §15 die öffentlichen 



Behörden, bei Informationen zu Fällen von Diskriminierung, von ihrer 

Schweigepflicht gegenüber der Beschwerdestelle. Sogar eine 

Geschlechterquote von jeweils 40 Prozent für öffentliche Gremien ist 

gesetzlich verpflichtend. Bei Nichteinhaltung der Regelungen kommt es zu 

Schadensersatzhaftung und -verfolgung (Universitetet i Oslo, 1989; Teigen, 

2006). Aufgrund dieser Maßnahmen zählt Norwegen, mit 72,4 Prozent, zu 

den Ländern mit der höchsten Frauenbeschäftigungsquote in Europa (Stand 

2017) (Norddeutscher Rundfunk, 2018a). Auch der Anteil an Frauen in 

Führungspositionen ist auf einem hohen Niveau (35,3 Prozent) (Statistics 

Norway, 2017b). Als erstes Land weltweit, führte Norwegen 2003 eine 

Geschlechterquote von 40 Prozent für Aufsichtsräte ein (Teigen & Storvik, 

2010). Seit dem Regierungswechsel von 2005 wird auch im Bereich der 

Familienpolitik aktiv eine Geschlechtergleichstellung betrieben. Dabei steht 

die gezielte Gestaltung politischer Rahmenbedingungen zur 

gleichberechtigten Partizipation von Müttern und Vätern auf dem 

Arbeitsmarkt und in der Kindererziehung im Mittelpunkt. Hohe finanzielle 

Transferleistungen für Erwerbstätige und flexible Regelungen sollen dabei 

den beruflichen Wiedereinstieg ohne eine Benachteiligung sichern 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008). 
Zusätzlich fügte der Parlamentsbeschluss von 2014 der norwegischen 

Verfassung den §98 hinzu, der besagt: “Alle sind vor dem Gesetz gleich. 

Keine Person darf einer unfairen oder unverhältnismäßigen Diskriminierung 

ausgesetzt werden.” (Lovdata, 2014). 
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3.3 Sozialabgaben 

Deutschland  
Das deutsche Sozialversicherungssystem besteht aus fünf Zweigen: der 

Krankenversicherung, der Pflegeversicherung, der Arbeitslosenversicherung, 

der Renten- und der Unfallversicherung. Die Bestimmungen zur 

Krankenversicherungen sind dabei im fünften Buch des Sozialgesetzes 

(SGB) geregelt (SGB V). Seit 2009 sind alle Menschen der Bundesrepublik 

Deutschland verpflichtet sich entweder gesetzlich oder unter bestimmten 

Voraussetzungen privat zu versichern. Selbstständige, Beamte oder 

Freiberufler haben immer die Wahl zwischen der privaten oder einer 

freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse. Wohingegen bei 

Angestellten die Höhe des Jahresarbeitsentgelts als Berechnungsgrundlage 

dient. Bei Überschreiten der sogenannten Versicherungspflichtgrenze 

besteht die Möglichkeit in eine private Krankenkasse zu wechseln. Diese 

Grenze schwankt von Jahr zu Jahr und liegt derzeit bei 59.400 Euro 

(Krankenkassenzentrale, 2018). Der Beitrag der gesetzlichen Krankenkasse 

wird, wie auch der der Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, in 

Deutschland paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen und 

liegt 2018 bei 7,30 Prozent des Bruttoeinkommens (siehe Tabelle 1). Hinzu 

kommt seitens des Arbeitnehmers allerdings ein Zusatzbeitrag (X), der je 

nach Krankenkasse unterschiedlich hoch ausfällt. Das deutsche 

Versicherungssystem entspricht dem Solidaritätsprinzip und dient dem 

Ausgleich von Gesundheits-, Familienmitglieder-, Alters- und 

Einkommensdisparitäten. 

 

 

 

 

 

 
 



 Gesamt 
Arbeitgeber-

anteil 
Arbeitnehmer-

anteil 

Krankenversicherung 14,60+X 7,30 7,30+X 

Pflegeversicherung 2,55 1,275 1,275 

Arbeitslosenversicherung 3,00 1,50 1,50 

Rentenversicherung 18.70 9,35 9,35 

Unfallversicherung 
Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem 

Einkommen und geleisteten Stunden 
Abbildung 1: Sozialbeiträge 2017 Deutschland, Eigene Darstellung in Anlehnung an 

Germany Trade and Invest , 2017c 

Im Krankheitsfall erfolgt laut §3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) eine 

Lohnfortzahlung grundsätzlich über einen Zeitraum von bis zu sechs Wochen 

in Höhe von 100 Prozent des Gehaltes (§3 EntgFG). Nach Ablauf dieser 

sechs Wochen entfällt die Fortzahlung und die jeweilige Krankenkasse zahlt 

das sogenannte Krankengeld. Dieses beträgt 70 Prozent des Arbeitsentgelts 

und erfolgt generell über einen unbegrenzten Zeitraum. Im Falle eines 

Eintritts derselben Krankheit innerhalb von drei Jahren werden allerdings 

maximal 78 Wochen vergütet (§47 SGB V).  

Die Pflegeversicherung dient zur solidarischen Unterstützung der 

Pflegebedürftigen. Die Grundlage dafür bildet das SGB XI. Die Mitgliedschaft 

in einer der unterschiedlichen Pflegeversicherungen ist abhängig von der 

jeweiligen Krankenversicherungsmitgliedschaft. Die Beiträge liegen 2018 bei 

1,275 Prozent (siehe Tabelle 1). Der Leistungsumfang bemisst sich nach der 

Pflegedauer und dem -grad der Bedürftigen (Bundesministerium für 

Gesundheit, 2017).  

Das Ziel des SGB III ist zum einen eine Arbeitslosigkeit vorzubeugen und 

zum anderen eine Bestehende zu verkürzen. Sofern es zu einer 

Arbeitslosigkeit kommt, erstattet die Arbeitslosenversicherung für alle 

abhängigen Beschäftigten ein Arbeitslosengeld. Voraussetzung dafür ist eine 

persönliche Registrierung als “arbeitslos” bei der Agentur für Arbeit und die 

stetige Wahrnehmung und Suche von Vermittlungs- beziehungsweise 

Arbeitsangeboten. Zusätzlich muss in den letzten zwei Jahren eine 



Beitragszahlung über mindestens 12 Monate erfolgt sein. Der Beitragssatz 

dafür beträgt derzeit 1,5 Prozent (siehe Tabelle 1). Die Dauer des 

Arbeitslosengeldbezuges richtet sich nach der Dauer der 

Versicherungspflichtverhältnisse und dem Lebensalter (§147 SGB III). In der 

Regel beträgt das Arbeitslosengeld 60 Prozent, bei der Berücksichtigung 

eines Kindes 67 Prozent, des Nettoentgelts (Bundesagentur für Arbeit, 

2018).  

Das SGB VI beinhaltet Regelungen zur Rentenversicherung. Diese dienen 

nicht nur zur Absicherung im Alter, sondern können auch in Form von 

Rehabilitationsleistungen während der Erwerbsphase wahrgenommen 

werden (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2017a). Die 

Voraussetzung für den Erhalt von Rentenleistungen ist das Erreichen des 

Regelrentenalters und die Mindestdauer der Mitgliedschaft von einem Jahr. 

Seit 2012 erfolgt eine stufenweise Anhebung des Rentenalters in 

Abhängigkeit vom Geburtsjahr. Das derzeitige Rentenalter für alle Jahrgänge 

nach 1963 liegt bei 67 Jahren (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

2017b). Die Leistungen richten sich nach den eingezahlten Beiträgen. Der 

Beitragssatz der Rentenversicherung beträgt 2018 9,35 Prozent (siehe 

Tabelle 1). Die Unfallversicherungsbeiträge in Deutschland sind, anders als 

die der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, allein vom 

Arbeitgeber zu zahlen (Bundeszentrale für politische Bildung , 2009).  

 

Schweden 
Die Besonderheit in Schweden ist, dass die Sozialabgaben der Arbeitnehmer 

vollständig von den jeweiligen Arbeitgebern getragen werden. Diese lagen 

2017 bei 31,42 Prozent und lassen sich, wie in Tabelle 2 zu sehen, 

entsprechend aufschlüsseln. Die höchsten Kosten fallen für die staatliche 

Rentenversicherung an, gefolgt von der Krankenversicherung, 

Arbeitsmarktabgabe, Elternabgabe, sonstigen Abgaben und schlussendlich 

der Arbeitsunfallversicherung (Germany Trade and Invest - Gesellschaft für 

Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH, 2017a). 

 



 Gesamt 
Arbeitgeber-

anteil 
Arbeitnehmer-

anteil 

Krankenversicherung 4,35 4,35 - 

Rentenversicherung 10,21 10,21 - 

Arbeitsmarktabgabe 2,64 2,64 - 

Elternabgabe 2,60 2,60 - 

Unfallversicherung 0,20 0,20 - 

Sonstige Abgaben 0,70 0,70 - 

Gesamt 31,42 31,42 - 

Abbildung 2: Sozialbeiträge 2017 Schweden, Eigene Darstellung in Anlehnung an Germany 

Trade and Invest, 2017a 

Das schwedische Gesetz über Krankengeld §8 legt fest, dass dem 

Arbeitgeber erst ab dem achten Fehltag ein ärztliches Attest vorliegen muss 

(Häußling, 2013). Der Anspruch auf Krankengeld oder auch Krankenlohn gilt 

ab dem zweiten Fehltag für die ersten 14 Tage und wird vom Arbeitgeber 

übernommen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales , 2016). 

Anschließend wird ein Krankengeld von den allgemeinen 

Versicherungskassen ausgezahlt, welches meist 80% des Gehaltes 

entspricht (Arbetsförmedlingen, 2010). Außerdem ist in einer Vielzahl von 

Tarifverträgen die Verpflichtung des Arbeitgebers erwähnt, auch nach dem 

14. Fehltag, zusätzlich zum Krankengeld, 10% des Gehaltes auszuzahlen. 

Dies gilt allerdings ausschließlich für einen Zeitraum bis 90 Tage (Häußling, 

2013).  

Die Arbeitslosenversicherung, die in Tabelle 2 nicht aufgelistet ist, wird in 

Schweden nicht als fester Bestandteil der Sozialversicherung gesehen und 

abgeschlossen. Jeder Berufstätige  kann jedoch freiwillig einer der 

Arbeitslosenversicherungskassen beitreten. Um einen Anspruch auf 

Arbeitslosengeld zu haben, muss eine einjährige Mitgliedschaft in einer 

solchen Kasse bestehen sowie eine sechsmonatige  Berufstätigkeit 

währenddessen (Europäische Kommission, 2018; Arbetsförmedlingen, 

2010).  



Die Rentenversicherung in Schweden gliedert sich in das alte und das neue 

Rentenversicherungssystem. Welchem System eine Person untergeordnet 

ist ergibt sich aus seinem Geburtsjahr. Nach 1953 Geborene sind 

automatisch Teil des neuen Systems. Jeder, der drei Jahr in Schweden 

gelebt und gearbeitet hat, hat einen Anspruch auf die sogenannte 

Grundrente (Schwedisches Institut, 2001). Berufstätige können in 

Schweden  flexibel zwischen 61 und 67 Jahren in Rente gehen. Im 

Durchschnitt liegt das Rentenalter bei 65 Jahren, sowohl nach dem alten als 

auch nach dem neuen System (Deutsche Rentenversicherung, 2016; 

Schwedisches Institut, 2001).  

 
Norwegen 
Die norwegische Arbeits- und Wohlfahrtsbehörde (NAV) ist zuständig für die 

Sozialleistungen und -versicherungen. Es handelt sich dabei um eine 

Kooperation der lokalen Behörden und der zentralen Regierung, die das 

Arbeitslosen-, Kinder-, Erziehungs- oder Krankengeld sowie die Renten 

regelt (Norwegian Labour and Welfare Administration, 2017a). Mitglied des 

norwegischen Nationalversicherungssystems ist Jeder, der für mindestens 

ein Jahr in Norwegen lebt oder dort für ein norwegisches Unternehmen 

arbeitet (Norwegian Labour and Welfare Administration, 2017b). Die Beiträge 

für die Sozialversicherungen werden von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 

getragen, wobei der Arbeitgeberanteil höher ist. Dieser betrug 2017 14,1 

Prozent (siehe Tabelle 3). Der Arbeitnehmeranteil richtet sich nach Höhe und 

Art des jeweiligen Einkommens. So lag die Beitragsrate der  Arbeitnehmern 

2017 bei 8,2, von Selbstständigen bei  11,4 und die der Rentner bei 5,1 

Prozent (Norwegian Labour and Welfare Administration, 2018b). Eine 

Beitragsbemessungsgrenze gibt es nicht (Schölkopf & Pressel, 2014, S. 45-

46).  

 

 

 
 



 
Arbeitgeber- 

anteil 
Arbeitnehmer-

anteil 

Krankenversicherung In der Rentenversicherung inbegriffen 

Rentenversicherung 14,1 8,2 

Obligatorische Betriebsrente Mindestens 2,0  

Arbeitslosenversicherung In der Rentenversicherung inbegriffen 

Unfallversicherung 
Höhe der Beiträge 

variiert je nach 

Branche 

- 

Gesamt Circa 17 8,2 
Abbildung 3: Sozialbeiträge 2017 Norwegen, Eigene Darstellung in Anlehnung an Germany 

Trade and Invest, 2017b 

Die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall entrichtet die Sozialversicherung 

(Folketrygden) über einen Zeitraum von 52 Wochen. Lediglich die ersten 16 

Krankentage sind vom Arbeitgeber zu zahlen. Ein Anrecht auf Krankengeld 

haben alle Mitglieder des norwegischen Versicherungssystems, die 

mindestens vier Wochen gearbeitet haben (Norwegian Labour and Welfare 

Administration, 2018c). Ein weiterer Teil der Sozialversicherung ist die 

Unfallversicherung, die die Arbeitnehmer im Falle eines Arbeitsunfalles 

schützt und über den jeweiligen Arbeitgeber läuft. 

Die Arbeitslosenversicherung in Norwegen kommt für das Arbeitslosengeld 

auf. Dieses richtet sich nach dem Einkommen des letzten Jahres 

beziehungsweise nach dem Durchschnittseinkommen der letzten drei Jahre. 

Arbeitslosengeld kann nur bezogen werden, wenn sich die betroffene Person 

zunächst arbeitssuchend gemeldet hat. Das Arbeitslosengeld wird für bis zu 

zwei Jahre gezahlt und muss versteuert werden. Besteht die Arbeitslosigkeit 

länger als sechs Monate erfolgt die Einstufung als Langzeitarbeitsloser 

(Norway Exports, 2011; Norwegian Labour and Welfare Administration, 

2018a).  

Das Rentenalter liegt in Norwegen seit der Rentenreform von 2011 bei 62 

statt 67 Jahren. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit neben dem Bezug 



der Rente Vollzeit weiterzuarbeiten. Um eine vollständige Rente zu erhalten, 

sind 40 Jahre lang Rentenbeiträge zu zahlen (Accenture, 2018). 

 

Zusammenfassung 
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3.4 Arbeitsplatzsicherheit 
 

Deutschland  
Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) enthält alle Regelungen und Pflichten 

des Arbeitgebers sowie -nehmers bezogen auf die Beendigung eines 

Arbeitsverhältnisses. In jedem Fall ist hierbei die Kündigungsfrist 

einzuhalten, die gesetzlich vorgeschrieben mindestens einen Monat umfasst 

und je nach Dauer des Arbeitsverhältnisses höher ausfallen kann (Krause, 

2015, S. 275-276). Die Mindestkündigungsfrist in Tarifverträgen kann 

abweichen (Handelskammer Hamburg).  
Das Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) §18 beschreibt den 

besonderen Kündigungsschutz während der Elternzeit. Somit darf der 

Arbeitgeber, ab dem Zeitpunkt an dem die Elternzeit angefordert wurde, 

seinem Arbeitnehmer nicht mehr kündigen (§18 Abs. 1 BEEG). 

 

Schweden 
Um Arbeitnehmer vor unberechtigten Kündigungen zu schützen, gibt es in 

Schweden das Gesetz zur Sicherheit des Arbeitsplatzes. Dieses schreibt vor, 

dass der Arbeitgeber sachliche und objektive Gründe für eine Entlassung 

haben und nennen muss (European Parliament, 1997). Grundsätzlich ist in 

den ersten zwei Jahren der Beschäftigung eine Kündigungsfrist von einem 

Monat vorgesehen, bis hin zu 6 Monate bei einer Anstellung von über 10 



Jahren (Arbeitsrechtsforum Hannover, 2014). Je nach tarifvertraglichen 

Regelungen können auch diese Fristen variieren. Im Falle einer Kündigung 

müssen dem Arbeitnehmer schriftlich die Möglichkeiten der Anfechtung 

dieser mitgeteilt werden (Europäische Kommission, 2018).  
Für Eltern besteht, ab der Anmeldung der Elternzeit bis zum 18. 

Lebensmonat des Kindes, ein Kündigungsschutz (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2018a; Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008). 

 
Norwegen 
Im norwegischen Arbeitsrecht sind in der Regel nur unbefristete 

Arbeitsverträge zulässig. Ein befristeter Arbeitsvertrag bedarf immer einer 

sachlichen Begründung und ist nur in wenigen Ausnahmen, beispielsweise 

im Falle einer temporären Vertretung erlaubt (Cross Border Business Law 

AG, 2015). Ein bestehendes Arbeitsverhältnis ist ebenfalls nur mit einem 

vorhandenen sachlichen Grund, unter Einhaltung der gesetzlichen 

Kündigungsfrist, kündbar. Diese Frist beträgt sowohl für Arbeitnehmer, als 

auch für Arbeitgeber einen Monat und erhöht sich alle fünf Jahre um einen 

Weiteren. Häufig werden jedoch Fristen von drei Monaten vertraglich 

vereinbart. Ab dem 50. Lebensjahr steigt die Frist bei einem Arbeitsverhältnis 

von mindestens zehn Jahren auf vier Monate an. Diese Sonderfristen sind 

vorrangig vor eventuell vertraglich geregelten kürzeren Fristen. Zusätzlich 

unterliegen norwegische Arbeitnehmer einem Kündigungsschutz im Falle 

von Arbeitsunfällen oder Krankheit. Diese Sicherheit besteht über sechs, bei 

einem Beschäftigungsverhältnis von mehr als fünf Jahren, sogar über 12 

Monate (Norway Exports, 2011). Des Weiteren wurde 1977 ein genereller 

Kündigungsschutz von Müttern, bis zum Erreichen des ersten Lebensjahres 

ihres Kindes, eingeführt (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, 2008). 

 

 

 



Zusammenfassung 

 Deutschland Schweden Norwegen 

Kündigungsfrist Abhängig von Dauer der Beschäftigung 

Besonderheit   

nur unbefristete 

Arbeitsverträge 

zulässig 

 

3.5 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

Deutschland 
Alle Bundesländer Deutschlands, ausgenommen Bayern und Sachsen, 

bieten ihren Arbeitnehmern einen sogenannten Bildungsurlaub 

beziehungsweise eine Urlaubsfreistellung. Die Beschäftigten haben somit 

einen gesetzlichen Anspruch auf eine Freistellung für Weiterbildungen. Die 

Regelungen dazu sind abhängig vom jeweiligen Bundesland. Für Berlin 

befinden sich diese beispielsweise im Berliner Bildungsurlaubsgesetz, für 

Brandenburg im Brandenburgische Weiterbildungsgesetz (InfoWeb 

Weiterbildung, 2018). 2016 nahmen 7.714 Erwerbstätige an beruflichen 

Weiterbildungen in Deutschland teil (Statistisches Bundesamt, 2017b). 77 

Prozent der Unternehmen in der Bundesrepublik nutzen Maßnahmen für die 

Weiterbildung ihrer Mitarbeiter (Statistisches Bundesamt, 2017c). In Berlin 

können, seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, alle Arbeitnehmer eine 

bezahlte Freistellung über zehn Tage in zwei Jahren beantragen. 

Erwerbstätige unter 25 Jahren können zehn Tage in einem Kalenderjahr für 

ihre berufliche Weiterbildung nutzen (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 

und Soziales, 2018). 

 

Schweden 
Laut dem Gesetz über das Recht des Arbeitnehmers auf Freistellung der 

Ausbildung (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) haben 

Arbeitnehmer in Schweden den Anspruch unbezahlten Urlaub zu nehmen, 

um einer Ausbildung, Fort- oder Weiterbildung nachzugehen. Die Inhalte 



dieser müssen nicht unmittelbar mit der aktuellen oder zukünftigen Tätigkeit 

in Verbindung stehen und können über einen unbegrenzten Zeitraum 

erfolgen. Der Arbeitnehmer muss zuvor jedoch mindestens sechs Monate 

am Stück oder 12 Monate in einem Zeitraum von zwei Jahren bei dem 

Arbeitgeber beschäftigt sein (Deutscher Bundestag, 2016; Häußling, 2013).  
 
Norwegen 
Chancengleichheit und der Zugang zu guter Bildung für Jeden, zeichnen 

Norwegen aus. Dennoch gibt es keine gesetzliche Regelung bezüglich der 

Fort- und Weiterbildung. Lediglich das Rahmenabkommen zwischen den 

nationalen Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaftsbünden beinhaltet 

die Abmachung, dass Betriebsräte zuständig für das Festlegen von Leitlinien 

im Bereich der Aus- und Weiterbildung sind. In Absprache mit dem 

Unternehmen können, innerhalb eines bestimmten finanziellen Rahmens, 

Maßnahmen durchgeführt werden (European Trade Union Institute, 2013). 
Zusätzlich legt Norwegen großen Wert auf die Verbesserung der Bildung 

Erwachsener und bietet daher zahlreiche Möglichkeiten im Bereich 

Computerverständnis, Alphabetisierung und Rechnen an (Kompetanse 

Norge, 2016).  
Zusammenfassung 
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3.6 Arbeitszeit 
 

Deutschland  
Die im deutschen Arbeitszeitgesetz (ArbZG) festgeschriebene Arbeitszeit, 

darf in der Regel acht Stunden nicht überschreiten. Zeitweise können bis zu 

zehn Stunden geleistet werden, die jedoch über einen Zeitraum von sechs 

Monaten über verkürzte Arbeitstage verrechnet werden müssen (ArbZG §3). 

In Deutschland wird eine Arbeitswoche von Montag bis Samstag berechnet, 

woraus sich eine durchschnittliche maximale Arbeitszeit von 48 Stunden pro 

Woche ergibt. Pausenzeiten werden nicht als Arbeitszeit gerechnet, sondern 

zusätzlich verrichtet. Hierbei ist weiterhin eine Beschäftigung von mehr als 

sechs Stunden ohne Pause nicht zulässig (ArbZG §4) (Staufenbiel Institut, 

2017). 

Die Urlaubszeiten sind im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) beschrieben und 

besagen, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub 

im Umfang von mindestens 24 Tagen hat (§3 Dauer des Urlaubs). Hierbei 

wird allerdings von einer Sechstagewoche ausgegangen. Bei einer 

Fünftagewoche besteht ein Anspruch auf 20 Tage Urlaub. Dieser Anspruch 

ist jedoch erst nach sechsmonatiger Beschäftigung wirksam (Krause, 2015, 

S. 214).  

 

Schweden 
Das schwedische Arbeitszeitgesetz schreibt die rechtlichen Regelungen für 

Arbeitszeiten und Pausenregelungen fest. Es ist auf jedes Unternehmen in 

Schweden übertragbar. Die durchschnittliche reguläre Arbeitswoche 

beinhaltet maximal 40 Arbeitsstunden, kann jedoch von Vertrag zu Vertrag 

variieren. Für unter 18-Jährige gelten Sonderregelungen. Die 

Gesamtarbeitszeit pro Woche darf, über einen Zeitraum von vier Monaten, 

48 Stunden nicht überschreiten (Deutscher Bundestag, 2016). Generell 

dürfen nicht mehr als 200 Überstunden im Jahr verrichtet werden. Jeder 

Erwerbstätige hat Anspruch auf 11 zusammenhängende Stunden Nacht- 

beziehungsweise Tagesruhe (Industrie- und Handelskammer Hannover, 



2013). Des Weiteren sollte im Arbeitsalltag nicht mehr als fünf Stunden ohne 

Unterbrechung gearbeitet werden, da jeder Angestellte in Schweden einen 

Anspruch auf Ruhepausen während der Arbeit hat. Diese Pausen werden, 

ebenso wie in Deutschland, nicht als Arbeitszeit gezählt (Europäische 

Kommission, 2018). 
Die Urlaubszeiten sind im schwedischen Urlaubsgesetz verankert. Zum 

Beispiel ist in §12 beschrieben, dass Arbeitnehmer innerhalb des Zeitraums 

von Juni bis August einen Anspruch auf vier zusammenhängende Wochen 

Urlaub haben, soweit dies im Vertrag nicht anders festgehalten ist. Generell 

stehen jedem in Schweden Arbeitenden mindestens 25 bezahlte Urlaubstage 

zu. Diese werden jedoch immer erst im folgenden Arbeitsjahr gültig, sodass 

im ersten Jahr einer Einstellung in der Regel kein Urlaub genommen werden 

darf. Der Arbeitgeber kann in den meisten Fällen jedoch Vorschussurlaub 

genehmigen, wodurch der Arbeitnehmer nicht vollständig auf seinen Urlaub 

verzichten muss (Deutsch-Schwedische Handelskammer, 2013). 

 
Norwegen 
Die Arbeitszeit in Norwegen ist durch den Working Environment Act 

gesetzlich detailliert festgelegt und beträgt regulär maximal neun Stunden 

pro Tag, sowie 40 Stunden innerhalb von sieben Tagen. Daraus resultiert bei 

einer Fünftagewoche eine Arbeitszeit von acht Stunden am Tag. In der Regel 

arbeiten die Norweger allerdings nur 37,5 Stunden pro Woche. 

Die  Bestimmungen gelten allerdings nicht für alle Arbeitnehmer. Leitende 

Angestellte und Arbeitnehmer in äußerst unabhängigen Positionen sind 

davon ausgenommen. Die Vergütung der mit dem Arbeitgeber vereinbarten 

Überstunden ist ebenfalls gesetzlich geregelt und muss zwangsweise 

ausgezahlt werden. Ein Ausgleich durch Freizeit ist nicht möglich (Cross 

Border Business Law AG, 2015). Jede Mehrarbeit eines Beschäftigten, die 

die bereits erwähnten vertraglich festgelegten Arbeitsstunden pro Woche 

überschreitet, wird als Überstunde angesehen und durch einen 

Lohnzuschlag von 40 Prozent vergütet. Für Schichtarbeiter gilt bereits jede 

Mehrarbeit, die über 36 beziehungsweise 38 Stunden pro Woche 



hinausgeht, als Überstunde (Norway Exports, 2011). Eine Pausenpflicht für 

die Arbeitnehmer besteht bereits ab einer Arbeitszeit von fünfeinhalb 

Stunden. Das Arbeiten in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen ist in 

Norwegen grundsätzlich nicht gestattet. Ausgenommen von dieser Regelung 

sind beispielsweise Berufe im Transport- oder Gesundheitssektor, aber auch 

in der Hotelbranche (Norway Exports, 2011). Arbeitnehmer haben gemäß 

Arbeitsrecht einen jährlichen Urlaubsanspruch auf 25 Werktage. Hierbei 

werden auch Samstage eingeschlossen. Das entspricht einer Urlaubszeit 

von vier Wochen und einem Tag. Meist erfolgt allerdings eine vertragliche 

Vereinbarung über fünf Wochen, von denen drei Wochen am Stück in der 

Haupturlaubszeit genommen werden dürfen. Während der Urlaubszeit haben 

Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Gehalt. Anstelle dessen steht ihnen ein 

Urlaubsgeld zu (siehe Kapitel 3.1 Gehalt und Vergütung Norwegen)(Cross 

Border Business Law AG, 2015). Arbeitnehmer, die über 60 Jahre sind, 

haben eine Woche zusätzlich Urlaub. Im Falle einer Krankheit vor 

Urlaubsbeginn kann dieser verschoben werden. Kommt es während des 

Urlaubs zu einer Erkrankung von mindestens sechs Tagen, werden diese 

Tage gutgeschrieben und können zu einem späteren Zeitpunkt genutzt 

werden (Norway Exports, 2011; Direktorat für Integration und Vielfalt). 
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3.7 Elternzeit 
 

Deutschland  
In Deutschland hat laut Gesetz jeder Elternteil, bis zum einschließlich dritten 

Lebensjahr des Kindes, einen Anspruch auf ein Jahr Elternzeit. Seit 2015 ist 

eine dreiteilige Staffelung der Elternzeit möglich. Zusätzlich stehen den 

Eltern vom dritten bis zum achten Lebensjahr des Kindes nicht mehr 12, 

sondern, seit 2015, 24 Monate zu (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, 2018a). Um eine bessere Vereinbarung von Beruf und 

Familie zu ermöglichen, erfolgt die Zahlung des Elterngeldes. Dieses gleicht 

das fehlende Einkommen aufgrund der Elternzeit aus. Die Zahlung wird für 

beide Elternteile über einen Zeitraum von insgesamt 14 Monaten, die frei 

aufteilbar sind, entrichtet. Dabei sollten die Grenzen von mindestens zwei 

und höchstens 12 Monaten für ein Elternteil nicht überschritten werden. Die 

Höhe der Bezüge ergibt sich, anders als bei den meisten Sozialleistungen, 

aus dem monatlichen Nettogehalt und umfasst, je nach Einkommenshöhe, 

65 oder 100 Prozent dessen. Generell haben alle Eltern die ihre Kinder 

selbst betreuen einen Anspruch auf das Mindestelterngeld von 300 Euro pro 

Monat. Anstelle des vollständigen Elterngeldes über 14 Monate besteht die 

Möglichkeit diesen Anspruch für zehn Monate wahrzunehmen und 

anschließend auf das ElterngeldPlus umzusteigen. Dadurch wird das 

Elterngeld zwar halbiert, die Bezugsdauer dessen allerdings erhöht und eine 

Arbeit in Teilzeit beider Elternteile ermöglicht. Dadurch soll ein Anreiz für 

eine partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung geschaffen werden 

(Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, 2018b). 
Eine weitere Unterstützung der Eltern bildet das Kindergeld. Laut §62 des 

Einkommenssteuergesetzes sind alle Eltern, die in Deutschland leben oder 

uneingeschränkt steuerpflichtig sind, zum Erhalt berechtigt (§62 EStG). Die 

Höhe des Kindergeldes ist einkommensunabhängig, variiert aber je nach 

Anzahl der Kinder im bezugsfähigen Alter. Seit 2018 erhalten Familien mit 

einem bis zwei Kindern 194 Euro je Kind, für das dritte 200 Euro und ab vier 

Kindern 225 Euro monatlich. Mit dem 18. Lebensjahr erlischt dieser 



Anspruch, es sei denn das Kind ist arbeitslos oder befindet sich in einem 

Ausbildungsverhältnis. In diesem Fall besteht der Anspruch bis zum 21. 

beziehungsweise 25. Lebensjahr weiter (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend, 2018c). Um eine Benachteiligung von Frauen 

und werdenden Müttern im Berufsleben zu verhindern und einen 

bestmöglichen Gesundheitsschutz zu gewährleisten gibt es in Deutschland 

das Mutterschutzgesetz. Die darin enthaltenen Regelungen gelten für alle 

Mütter in einem Arbeitsverhältnis. Beispielsweise besteht für werdende 

Mütter, die letzten sechs Wochen vor und die ersten acht Wochen nach der 

Geburt, ein Beschäftigungsverbot. Um Mütter auch in finanziellen Belangen 

zu schützen und zu unterstützen beinhaltet das Mutterschutzgesetz 

verschiedene Mutterschaftsleistungen. Während der Schutzzeit vor und nach 

der Geburt zahlt die gesetzliche Krankenkasse das sogenannte 

Mutterschaftsgeld, um den finanziellen Verlust der Erwerbstätigkeit in diesem 

Zeitraum auszugleichen. Dieses kann frühestens sieben Wochen vor der 

Geburt und nur mit Hilfe einer ärztlichen Bescheinigung beantragt werden. 

Berechnet wird dies auf Grundlage des durchschnittlichen Nettoeinkommens 

der letzten drei Monate und beträgt höchstens 13 Euro pro Tag 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2018d). Im 

Falle einer Erkrankung des Kindes bis 12 Jahren, haben Eltern Anspruch auf 

zehn Tage bezahlte Freistellung pro Jahr (§616 BGB). 
 
Schweden 
Die rechtlichen Grundlagen bezüglich des Mutterschutzes, der 

Schwangerschaft und der Elternzeit sind im Elternzeitgesetz festgelegt.  
Schwangere Frauen haben in Schweden einen Anspruch auf eine 

vollständige Freistellung von dreieinhalb Monaten. Sieben Wochen müssen 

hierbei vor dem errechneten Geburtstermin und sieben Wochen nach der 

Geburt genommen werden. Väter haben das Recht 10 Werktage bezahlten 

Vaterschaftsurlaub bis zu 60 Tage nach der Geburt ihres Kindes zu nehmen 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008; 

Arbetsförmedlingen, 2010). Bezogen auf die Gleichberechtigung der 



Geschlechter verfolgt Skandinavien bereits seit den 70er Jahren eine 

Gleichstellungspolitik, die Frauen und Männer in gleichem Maße befähigt ihr 

Familienleben mit ihrem beruflichen Alltag zu vereinbaren (Großkurth, 2007, 

S. 57). 1974 führte Schweden als erstes Land die Elternzeit ein, die den 

Mutterschaftsurlaub ersetzte. Seit 2016 haben Eltern einen Anspruch auf 

zwei Monate Elternurlaub pro Kind und Elternteil (Swedish Institute, 2018). 

Eltern steht eine vollständige Freistellung von 16 Monaten nach der Geburt 

beziehungsweise Adoption ihres Kindes zu. In 13 der 16 Monate werden die 

Eltern mit 80% ihres Bruttoeinkommens vergütet. In den restlichen drei 

Monaten wird ein Pauschalbetrag von 20 Euro am Tag gezahlt 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008). Die 

Elternzeit kann von beiden Elternteilen zur gleichen Zeit in Anspruch 

genommen werden. Im Anschluss an diese Zeit haben Arbeitnehmer die 

Möglichkeit ihre Vollzeittätigkeit bis zum 8. Lebensjahr ihres Kindes um bis 

zu 25 Prozent zu kürzen (Deutscher Bundestag, 2016). Diese Flexibilisierung 

der Arbeitszeiten ermöglicht es vielen Frauen, auch während ihrer Zeit als 

Mutter, erwerbstätig zu sein. Im Falle der Erkrankung eines Kindes unter 12 

Jahren haben Eltern in Schweden einen Anspruch auf eine bezahlte 

Freistellung von 60 Tagen, die mit 80 Prozent des Lohnes vergütet wird 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008; 

Europäische Kommission, 2018). 
 

Norwegen 
Das Recht auf Mutterschaftsgeld wurde in Norwegen erstmals 1956 im Zuge 

des Ausbaus des nationalen Renten- und Gesundheitssystems eingeführt. 

Regelungen zum Mutterschutz gehen sogar bis in das 19. Jahrhundert 

zurück. Die Vorschriften zu Mutterschafts-, Schwangerschafts- und 

Elterngeld, sowie Elternzeit sind im Volksversicherungsgesetz verankert. 

Demnach hat jede norwegische Frau, die ein Mitglied der nationalen 

Versicherung ist und innerhalb der letzten zehn Monate, sechs Monate am 

Stück gearbeitet hat und vergütet wurde, ein Anrecht auf Mutterschaftsgeld 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008). Es 



besteht ein 49-wöchiger Anspruch auf vergütete Elternzeit mit 100 Prozent 

des bisherigen Gehaltes oder optional für 59 Wochen eine 80-prozentige 

Vergütung. Das Elterngeld ist dabei steuerpflichtig und der Anspruch erlischt 

mit dem Erreichen des dritten Lebensjahres (Norwegian Labour and Welfare 

Administration, 2018a). Drei Wochen der Elternzeit sind bereits vor der 

Geburt zu nehmen. Zudem stehen sowohl der Mutter, als auch dem Vater 

jeweils zehn Wochen Vater- beziehungsweise Mutterschaftsurlaub zu. Dabei 

sind die ersten sechs Wochen nach der Geburt der Mutter vorbehalten. Die 

verbleibenden 26 beziehungsweise 36 Wochen der Elternzeit können frei 

zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Zusätzlich haben beide Elternteile 

das Recht auf ein Jahr unbezahlten Elternurlaub. Des Weiteren kann die 

Elternzeit, beispielsweise aufgrund von Vollzeitarbeit, gestaffelt werden 

(Norwegian Labour and Welfare Administration, 2018a). Werdende Mütter, 

die die Bedingungen für das Mutterschaftsgeld nicht erfüllen, erhalten eine 

Einmalzahlung von 35.000 Norwegischen Kronen. Die Arbeit der Mütter 

sollte entsprechend ihren Umständen angepasst werden. Falls das nicht 

möglich ist, müssen sie ihre Beschäftigung einstellen. In diesem Fall steht 

ihnen, zusätzlich zum Mutterschaftsgeld, finanzielle Unterstützung in Form 

von Schwangerschaftsgeld zu. Dieses entspricht der Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

2008). Auch in der Zeit nach der Elternzeit gibt es diverse Unterstützungen 

für Familien. Beispielsweise Kindergeld bis zum 18. Lebensjahr oder 

Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln für Kinder zwischen einem und drei 

Jahren, die keinen oder lediglich einen Halbtagesplatz in einem Kindergarten 

beanspruchen (Norway Exports, 2011). Eltern können sich im Krankheitsfall 

ihres Kindes pro Jahr bis zu zehn Tage bezahlt freistellen lassen, bei mehr 

als zwei Kindern bis zu 15 Tage. Als Alleinerziehender ist eine Freistellung 

von 20 bis maximal 30 Tage möglich (Norwegian Labour and Welfare 

Administration, 2018a). Auch gibt es Sonderregelungen, um die 

Vereinbarkeit von Arbeit und Familie zu erleichtern. Beispielsweise haben 

Eltern einen vorrangigen Anspruch auf flexibel verteilte und reduzierte 

Arbeitszeiten, sofern dadurch keine negativen Auswirkungen für das 



Unternehmen entstehen. Des Weiteren werden sie von Überstunden 

ausgeschlossen, falls diese unvereinbar mit der Kinderbetreuung sind 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008). 
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3.8 Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 

Deutschland  
Die Arbeitssicherheit wird in Deutschland durch viele verschiedene Gesetze 

geregelt. In erster Linie aber durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). 

Dieses Gesetz dient, mit Hilfe von Arbeitsschutzmaßnahmen, zur Sicherung 

und Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit. Das 

Gesetz umfasst dabei die Arbeitnehmer aller Branchen, ausgenommen den 

Tätigkeiten in privaten Haushalten und auf Seeschiffen (§1 ArbSchG). Sorge 

für den Gesundheits- und Arbeitsschutz trägt der Arbeitgeber. Er ist 

gesetzlich dazu verpflichtet Analysen des jeweiligen Arbeitsrisikos 

durchzuführen, dieses zu bewerten und Maßnahmen zum Schutz 

beziehungsweise zur Risikominimierung zu ergreifen. Auch regelmäßige 

Wirksamkeitskontrollen der eingeleiteten Maßnahmen sind Teil seiner 



Aufgabe. Hinzu kommt die Verpflichtung zur wiederholten Schulung der 

Mitarbeiter  bezüglich Gefährdungen oder sicherheitsgerechten 

Verhaltensweisen abhängig von den unterschiedlichen Tätigkeiten. Das 

Arbeitsschutzgesetz regelt auch Aspekte, die den Arbeitnehmer betreffen (§3 

ff. ArbSchG). So sind diese nach §15 ArbSchG angewiesen, gemäß den 

Anweisungen des Arbeitgebers, für ihre eigene Sicherheit und die der 

anderen Mitarbeitern Sorge zu tragen (§15 ArbSchG). Zu Beratungszwecken 

ist, ab einer Betriebsgröße von 20 Beschäftigten, die Bestellung einer 

Sicherheitsfachkraft und eines Betriebsarztes unumgänglich und durch das 

Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) vorgeschrieben. Diese sollen bei der 

Wahrung und Verbesserung des Gesundheitsschutzes, aber auch bei der 

Vermeidung von Unfällen beratend zur Seite stehen. Während der 

Aufgabenbereich des Betriebsarztes, neben der Beratung, die 

arbeitsmedizinischen Untersuchungen umfasst, gehören zu den Tätigkeiten 

der Sicherheitsfachkraft auch die regelmäßigen sicherheitstechnischen 

Kontrollen der Betriebsanlagen und technischen Arbeitsmittel, sowie die 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen, -verfahren, -plätze und des -ablaufes 

(§3 und §6 ASiG). Das deutsche Gesetz beinhaltet viele weitere spezifische 

Gefährdungen oder Tätigkeiten betreffende Verordnungen zum 

Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Beispiele dafür sind die 

Betriebsverordnung, die Arbeitsstättenverordnung, die 

Lärmschutzverordnung oder auch die Verordnung zur arbeitsmedizinischen 

Vorsorge (Bundesministerium für Arbeit und Gesundheit, 2015). 

Neben der Vermeidung von Unfällen und der Sicherung der Gesundheit sind 

auch die Prävention von Krankheiten und die Förderung der Gesundheit 

durch ein Gesetz geregelt. Der § 20 des SGB V bestimmt dafür die 

Krankenkassen als Verantwortliche. Mit Hilfe von Gesundheitsleistungen 

sollen Krankheitsrisiken reduziert und das gesundheitsorientierte Handeln 

gefördert werden. Dabei steht die sozial bedingte oder 

geschlechterbezogene Ungleichheit der Gesundheitschancen im 

Vordergrund (§20 SGB V). Die Förderung des Aufbaus und der Stärkung 

gesundheitsförderlicher Strukturen in Betrieben fallen zusätzlich in den 



gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenbereich der Krankenkassen (§20b 

SGB V). Auch die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Pflichten ist 

im Gesetz verankert. § 21 des Arbeitsschutzgesetz besagt, dass diese 

Kontrolle der Unternehmen beziehungsweise Arbeitgeber in den 

Aufgabenbereich des Staates fällt und in Kooperation zwischen den 

zuständigen Behörden und Unfallversicherungsträgern erfolgt (§21 

ArbSchG). 

 
Schweden 
Um eine angemessene Arbeitsumwelt zu gewährleisten, die der Gesundheit 

der Beschäftigten nicht schadet, kontrolliert das schwedische Zentralamt für 

Arbeitsumwelt jährlich mehr als 35.000 Arbeitsplätze, informiert und 

erarbeitet detaillierte Vorschriften (Schwedisches Zentralamt für 

Arbeitsumwelt, 2017). Generell trägt der Arbeitgeber die Verantwortung für 

den Arbeitsschutz in seinem Unternehmen und ist aufgerufen bei 

mangelnden Vorkehrungen entsprechend zu handeln. Die Rechte der 

Arbeitnehmer, vor allem aber die Pflichten des Arbeitgebers, bezogen auf die 

Arbeitsumwelt und die Prävention von Unfällen und krankheitsbedingten 

Ausfällen, sind im schwedischen Arbeitsumweltgesetz festgelegt 

(Schwedisches Zentralamt für Arbeitsumwelt, 2017; Deutsch-Schwedische 

Handelskammer, 2016b; Häußling, 2013). Bei einer Mitarbeiterzahl über fünf 

Personen, hat der Arbeitgeber einen oder mehrere Sicherheitsbeauftragte zu 

ernennen, die sich für den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit der 

Arbeitnehmer einsetzen (Häußling, 2013). Am 31. März 2016 traten neue 

Vorschriften des schwedischen Zentralamts für Arbeitsumwelt ,  mit dem Ziel 

der konsequenten Eliminierung von Belastungen und Diskriminierung am 

Arbeitsplatz, in Kraft. Außerdem wird die Pflicht und Verantwortung der 

Arbeitgeber betont, eine angenehme Arbeitswelt zu schaffen , sodass  sich 

Mitarbeiter auf sozialer und organisatorischer Ebene wohl fühlen. Die Ziele 

dafür müssen in allen Unternehmen mit mehr als zehn Angestellten 

verschriftlicht und durch die Arbeitgeber umgesetzt werden (Deutsch-

Schwedische Handelskammer, 2016b). 



Norwegen 
Der Norwegian Working Environment Act von 2015 dient dazu, eine sichere 

Arbeitsumgebung, Arbeitsbedingungen und Arbeitssituation der 

norwegischen Arbeitnehmer zu gewährleisten. Die Verantwortung für die 

Vermeidung von Arbeitsunfällen und berufsbedingten Krankheiten sowie die 

Pflicht ein sicheres und angemessenes Arbeitsumfeld zu schaffen, liegt bei 

den Unternehmen beziehungsweise den Arbeitgebern. Dazu gehören 

regelmäßige Risikoanalysen der zu verrichtenden Tätigkeiten, die 

Bereitstellung einer angemessenen Schutzausrüstung, sowie die Umsetzung 

von Arbeitsschutzmaßnahmen. Zusätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet 

seine Mitarbeiter wiederholt, systematisch in Gesundheits- und 

Sicherheitsthematiken zu schulen. Damit diesen Pflichten, gemäß des 

Working Environment Acts, nachgekommen wird, erfolgt eine Kontrolle durch 

öffentliche Ämter, die dem Arbeitsministerium unterstellt sind (Næringslivets 

Hovedorganisasjon, 2013; EU-OSHA, 2018). Außerdem gelten, je nach 

Unternehmensgröße, verschiedene organisatorische Vorschriften. 

Unternehmen mit mindestens zehn Angestellten sind beispielsweise dazu 

verpflichtet einen Arbeitsschutzbeauftragten zu beschäftigen, bei weniger als 

zehn Mitarbeitern können sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber schriftlich 

einigen dies zu unterlassen. In bestimmten Branchen kommt zusätzlich die 

Bestellung eines Betriebsarztes hinzu (Germany Trade and Invest - 

Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH , 2018). 
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4 Unterschiede und Auswirkungen 
 

Vergleicht man, ganz allgemein, die drei Länder hinsichtlich ihrer 

Erwerbstätigen, zeigt sich, dass die Erwerbstätigenquote in Schweden mit 

82,1 Prozent am höchsten ist. Deutschland und Norwegen liegen, trotz 

beträchtlicher Unterschiede in der Bevölkerungszahl, mit 78,6 Prozent gleich 

auf. Sowohl Schweden, als auch Norwegen weisen eine Mehrheit an 

Erwerbstätigen im Bereich der Dienstleistungen auf, erlangen die 

verhältnismäßig höchste Bruttowertschöpfung allerdings aus dem Sektor der 

Produktion. In Schweden arbeiten beispielsweise 18,2 Prozent der 

Beschäftigten in der Produktion und 80 Prozent als Dienstleister. Allerdings 

werden 24,5 Prozent des Erwerbs durch die Produktion und nur 74,2 Prozent 

durch Dienstleistungen erwirtschaftet (Wirtschaftskammer Österreich, 

2018a). In Norwegen ist das Ganze noch deutlicher: 20,2 Prozent der 

Produktionsmitarbeiter generieren 32 Prozent der Bruttowertschöpfung, 

wohingegen durch 77,6 Prozent an Dienstleistern lediglich 65,6 Prozent 

entstehen (Wirtschaftskammer Österreich, 2018b). Nur in Deutschland ist 

das Verhältnis zwischen der Rate an Erwerbstätigen pro Wirtschaftszweig 

und der Bruttowertschöpfung annähernd gleich (Wirtschaftskammer 

Österreich, 2018c).  

Der nachfolgende Abschnitt befasst sich mit einer  vergleichenden Analyse 

und anschließenden Interpretation der drei Länder in Bezug auf die zuvor 

angeführten Kriterien. Neben den gesetzlichen werden auch die 

Unterschiede im Unternehmensalltag dargestellt und mit Hilfe von Statistiken 

sowie den Erfahrungen, der von uns befragten Arbeitnehmer aus Schweden 

und Norwegen, ergänzt. Im Zuge der Interviews erfolgte bewusst eine 



Befragung von Arbeitnehmern, da diese direkt im Unternehmen mitwirken 

und von den behandelten Aspekten unmittelbar betroffen sind. Daher sind 

ihre Erfahrungen für die Thematik dieser Arbeit aussagekräftiger. Aus 

diesem Grund nehmen sie eine Expertenposition ein. Experte 1 arbeitet als 

Qualitätsmanager bei einem Automobilzulieferer in Kirstianstad im Süden 

von Schweden und eignet sich für unsere Zwecke besonders, da er sowohl 

in Schweden, als auch in Deutschland beschäftigt war. Dadurch ist er in der 

Lage einen  Vergleich der Arbeit in beiden Ländern zu ziehen. Neben ihm 

arbeiten, laut eigener Aussage, 220-250 weitere Mitarbeiter in dem 

schwedischen Unternehmen. Experte 2 ist im Servicebereich eines 

norwegischen Unternehmens in Oslo, mit 20 weiteren Mitarbeitern, tätig. 

 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit sind ein Ziel, das seit Jahren 

präsent ist und vor allem bezogen auf die Arbeitswelt immer wieder im Fokus 

steht. Denn trotz vieler Gesetzesregelungen herrscht immer noch eine 

Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, die sich in der 

Beschäftigungsquote und Bezahlung widerspiegelt. Bei der Betrachtung der 

Beschäftigungsquoten der Frauen in Europa zeigt sich Island als eindeutiger 

Spitzenreiter (siehe Abbildung 4). Aber auch Schweden und Norwegen 

liegen weit vorn. Auffällig ist, dass die skandinavischen Länder  in dieser 

Rangordnung dominieren und Schweden mit 75,4 Prozent sogar die höchste 

Frauenbeschäftigungsquote der Europäischen Union aufweist. Trotz einer 

Steigerung der erwerbstätigen Frauen um 10 Prozent, in dem Zeitraum von 

2006 bis 2016, belegt Deutschland, im Vergleich der europäischen Länder, 

mit 71,7 Prozent lediglich den fünften Platz (siehe Abbildung 

4)(Norddeutscher Rundfunk, 2018a). 

 



 
Abbildung 4: Beschäftigungsquote von Frauen im europäischen Vergleich (Norddeutscher 

Rundfunk, 2018a) 

Außerdem zeigt Deutschland, im Gegensatz zu Norwegen und Schweden, 

einen deutlich größeren Unterschied zwischen der Anzahl der beschäftigten 

Männer und der der Frauen (Eurostat, 2018a). Ursächlich hierfür könnte 

unter anderem die Haus- und Familienarbeit sein, die immer noch 

überwiegend von Frauen übernommen wird (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend, 2016). Die Abbildung 5 zeigt den Frauenanteil 

in Führungspositionen der Verwaltungsräte der 600 größten Unternehmen 

Europas. In Schweden lässt sich dabei eine Quote von 34,6 Prozent 

dokumentieren. Trotz der Frauenquote von 30 Prozent befand sich 

Deutschland mit 22,6 Prozent (Stand 2015) lediglich im unteren Drittel. 

Norwegen lag mit 38,7 Prozent weit vor den Vergleichsländern und kann  die 

gesetzlich vorgeschriebene Quote von 40 Prozent nahezu einhalten (Statista 

GmbH, 2016a). 



 
Abbildung 5: Frauenanteil in der Führungsspitze von Unternehmen* in ausgewählten 

Ländern Europas im Jahr 2015 (Statista GmbH, 2016a) 

Diese Unterschiede in der Beschäftigung spiegeln sich auch in der 

Bezahlung von Männern und Frauen wieder. Im Jahr 2016 bestand in 

Schweden eine Gender Pay Gap von 12 Prozent. Das bedeutet, dass 

Frauen nach wie vor um 12 Prozent schlechter bezahlt werden als Männer 

und somit sinnbildlich 52 Minuten am Tag unbezahlt arbeiten (Swedish 

Institute, 2018). In Deutschland betrug das Lohngefälle zwischen den 

Geschlechtern sogar  21 Prozent und somit 5 Prozentpunkte weniger als der 

EU-Durchschnitt (16,1 Prozent) (Statistisches Bundesamt, 2017d; 

Norddeutscher Rundfunk, 2018b). Norwegen weist derzeit 

geschlechtsspezifische Lohnunterschiede von ungefähr 15 Prozent auf 

(Eurostat, 2018b). Weiterhin wird beim Vergleich des Gender Equality Index 

der EU-Länder ersichtlich, dass Schweden den anderen Ländern, bezüglich 

der Gleichberechtigung, voraus ist. Mit 82.6 erhielt das Land den höchsten 

Index (European Institute for Gender Equality, 2015b). Deutschland befindet 



sich auch in diesem Fall, mit einem Index von 65.5, unterhalb des EU-

Durchschnitts (European Institute for Gender Equality, 2015a). Insgesamt 

zeigt diese Datensammlung klare Vorteile und eine Führung der 

skandinavischen Länder in diesem Bereich. Trotz der frühzeitigen 

Verankerung eines Gleichberechtigungsgrundsatzes im Gesetz ist die 

Ungleichheit in Deutschland, im Vergleich zu Schweden und Norwegen, 

nach wie vor stärker ausgeprägt.  

Gleichberechtigung kann, ebenso wie Chancengleichheit, einen großen 

Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter eines Unternehmens haben. 

Jeder möchte beruflich wertgeschätzt werden, sei es durch Lob, höhere 

Verantwortung oder finanzielle Mittel. Diskriminierung und eine ungleiche 

Behandlung am Arbeitsplatz führen zu einer geringeren Motivation und 

Unwohlsein und können letztendlich  zu erhöhten Fehlzeiten führen. 

Psychische Belastungen jeglicher Form wirken sich auch auf die Physis aus 

und können dadurch einen negativen Einfluss auf die Arbeit haben. Dies 

zeigt, dass es im Interesse des Arbeitgebers sein sollte, Diskriminierungen 

jeglicher Art, sei es das Geschlecht, die Religion oder andere Merkmale 

betreffend, zu vermeiden und somit die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter zu 

steigern. 

 

Die Betrachtung der Gehälter in Schweden, Norwegen und Deutschland 

lässt klare Unterschiede erkennen. Deutschland verfügt als einziges der drei 

Länder über einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn. Im Gegensatz dazu 

werden in Schweden und Norwegen hauptsächlich Tarifverträge 

abgeschlossen. Lediglich 55 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland 

(Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), aber 90 Prozent der 

Schweden arbeiten unter tarifvertraglichen Regelungen. Grundsätzlich 

verdienen Berufstätige in Schweden und Norwegen mehr als in Deutschland. 

Das durchschnittliche Bruttonationaleinkommen je Einwohner 2016 

verdeutlicht  die enorme Differenz zwischen Deutschland und Norwegen. 

Während Norweger durchschnittlich 82.330 US-Dollar im Jahr erwirtschaften, 

stehen den Schweden 54.630 und den Deutschen 43.660 US-Dollar zur 



Verfügung (Statistisches Bundesamt, 2017e). Auch nach der Bereinigung der 

Bruttoeinkommen und Anpassung dieser Werte an die jeweiligen 

Lebenshaltungskosten, liegen alle drei Länder nach wie vor über dem OECD 

Durchschnitt. Allerdings verschlechtert sich, bei der Betrachtung der 

bereinigten Nettoeinkommen, die Stellung von Schweden und Norwegen 

etwas. Norwegen bleibt im Ländervergleich an der Spitze und belegt 

insgesamt den vierten Platz, während Deutschland Platz fünf und Schweden 

lediglich Platz neun aller OECD Länder erreicht (OECD, 2018d). In allen drei 

Ländern herrscht ein verhältnismäßig großes Einkommensgefälle zwischen 

der obersten und der untersten Einkommensschicht. So verdienen die 

reichsten 20 Prozent der Bevölkerung in Norwegen fast viermal so viel, in 

Deutschland mehr als viermal so viel und in Schweden genau viermal so viel 

wie die ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung (OECD, 2018a; OECD, 2018b; 

OECD, 2018c). In Bezug auf die soziale Ungleichheit liegen die betrachteten 

Länder alle dicht beieinander (OECD, 2018d). 

Der Lebensstandard wird maßgeblich durch das erzielte Einkommen 

definiert. Dazu gehört unter anderem ein guter Zugang zu Bildung, 

Gesundheitsleistungen und angemessenen Wohnverhältnissen. Außerdem 

steht das Gehalt in direkter Verbindung mit der Gesundheit und dem 

Wohlbefinden der Erwerbstätigen. Beispielsweise kann die 

Inanspruchnahme von gesundheitsfördernden Aktivitäten durch ein 

ausreichendes Gehalt ermöglicht werden. Dadurch wird die physische, aber 

auch die psychische Gesundheit gefördert. Diese Faktoren zeigen, dass ein 

sicheres Einkommen eine große Wirkung auf die Zufriedenheit der 

Menschen nach sich zieht. Dennoch ist ab einer bestimmten Höhe des 

Gehalts ein abnehmender Grenznutzen zu verzeichnen. Um die 

Zufriedenheit zu steigern, werden folglich andere Indikatoren benötigt. 

 

Wichtig ist, in Bezug auf die Gesundheit, unter anderem auch ausreichend 

Freizeit. Diese ist zur Stärkung des allgemeinen Wohlbefindens sowie der 

psychischen, aber auch physischen Gesundheit notwendig. Wie  Studien 

belegen, besteht eine Wechselwirkung zwischen Berufs- und Privatleben. 



Während sich das Privatleben meist positiv auf die Arbeit der Mitarbeiter 

auswirkt, beeinflusst der Beruf das Private häufig in einer eher negativen, 

krankmachenden Weise (Stepstone, 2013). Daher ist einer der wichtigsten 

Faktoren eine funktionierende Balance zwischen Arbeits- und Privatleben. 

Dieser Spagat ist, insbesondere für Frauen, häufig schwierig. Flexible 

Arbeitszeitmodelle und finanzielle sowie soziale Unterstützung können bei 

der Umsetzung helfen. Die OECD-Daten lassen den Rückschluss zu, dass 

vor allem lange, unflexible Arbeitszeiten die Gesundheit  negativ 

beeinträchtigen. Ursächlich hierfür könnte der damit verbundene Stress 

sein.  Zusätzlich verringert sich dadurch die Freizeit. Bezogen auf die 

Arbeitszeiten pro Woche stellen sich zwischen den betrachteten Ländern 

keine gravierenden Unterschiede heraus. In Deutschland und Schweden 

werden im Durchschnitt 40 Stunden gearbeitet, in Norwegen hingegen nur 

37,5 Stunden. Während eine norwegische Statistik zeigt, dass lediglich 14 

Prozent der Arbeitnehmer häufige oder fortwährende negative Auswirkungen 

der Arbeitsanforderungen auf das Familien- und Sozialleben bemängeln, 

sind die Deutschen deutlich unzufriedener, was das Verhältnis von Arbeits- 

zu Freizeit angeht (Statistics Norway, 2017a; ING-DiBa AG, 2016). Das 

könnte an den vielen Überstunden liegen, die weit über die vertraglich 

vereinbarten Arbeitszeiten pro Woche hinausgehen. Beispielsweise zeigt die 

Erwerbstätigenbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin von 2012 (Abbildung 6), dass lediglich 15,6 der 33,1 Prozent 

der Arbeitnehmer die vertraglich geregelten 35 bis 39,9 Arbeitsstunden pro 

Woche einhalten. Stattdessen arbeiten statt 38,5 Prozent, 47,5 Prozent 40 

bis 47,9 Stunden pro Woche. Anstelle von 1,3 Prozent der Arbeitnehmer, die 

48 bis 59,9 Stunden vereinbart haben, sind es in der Praxis sogar 10,8 

Prozent (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2016). 

 



 
Abbildung 6: Arbeitszeit – vereinbarte und tatsächliche Wochenarbeitszeit (Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2016) 

Auch in Schweden erfolgt die Work-Life-Balance deutlich besser, als in 

Deutschland, so der schwedische Experte. “Die Schweden haben ein ganz 

anderes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit also also was man immer so 

schön Work-Life-Balance nennt das ist da sehr viel sehr viel ausgeprägter 

und sie sind sehr viel entspannter, sowohl während der Arbeit als scheinbar 

auch danach ja, die sind in dem Sinne zufriedener” (Anhang 1, Zeile 52-56). 

Sowohl während der Arbeit, als auch in ihrer Freizeit seien die Schweden 

nicht so gestresst wie die Deutschen. Zudem sind, laut dem Experten, wenig 

Überstunden zu leisten und Arbeitszeiten, die sich mit dem Familienleben 

vereinbaren lassen die Regel. Diese flexiblen Arbeitszeiten sorgen für eine 

gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf und werden auch in Deutschland 

als ein wichtiger Aspekt der Arbeitsplatzzufriedenheit gesehen. Zusätzlich 

könnte auch das flächendeckende Kinderbetreuungssystem Schwedens zu 

einer verbesserten Work-Life-Balance beitragen. Dadurch sind schwedische 

Frauen nicht gezwungen eine Wahl zwischen Familie und Beruf zu treffen 



und die Männer nicht allein dem Stress der finanziellen Versorgung 

ausgesetzt (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

2008). Zu einer ausreichenden Erholung zählt, neben den Arbeitszeiten und 

einer ausgeglichenen Balance zwischen Berufs- und Privatleben, auch der 

Urlaub auf den jeder Arbeitnehmer einen Anspruch hat. Auf den ersten Blick 

scheinen Deutschland, Schweden und Norwegen nahezu identische Modelle 

der Urlaubszeiten zu haben. Der Unterschied zeigt sich jedoch in der 

Aufteilung dieser 24, beziehungsweise 25 festgelegten Urlaubstage. 

Außerdem gibt der interviewte Experte aus Norwegen an, dass die 

Urlaubstage nicht nur vorgeschrieben sind, sondern die Arbeitgeber auch 

dafür Sorge zu tragen haben, dass diese von den Arbeitnehmern in 

Anspruch genommen werden (Anhang 2, Zeile 18-19). Die in Norwegen 

gesetzlich geregelten zusammenhängenden drei Wochen und in Schweden 

sogar vier Wochen Urlaub, sind in Deutschland nicht üblich. Grundsätzlich 

haben Arbeitnehmer in Deutschland laut Bundesurlaubsgesetz jedoch 

ebenfalls Anspruch auf zwei Wochen Urlaub am Stück. Der lange, 

zusammenhängende Urlaub in Skandinavien, zwischen Juni und 

August,  kann einen äußerst wohltuenden Effekt auf die Gesundheit der 

Arbeitnehmer haben. Die Sommerzeit und Sommerferien der schulpflichtigen 

Kinder können als Familienzeit genutzt werden und dadurch die Work-Life-

Balance verbessern.  

In den skandinavischen Ländern, insbesondere in Schweden, wird in vielen 

Betrieben immer wieder ein Arbeitszeitverkürzungsmodell getestet, bei dem 

6 anstatt der üblichen 8 Stunden pro Tag gearbeitet wird. Das bedeutet zwei 

Stunden weniger Arbeit, bei gleicher Bezahlung. Für Arbeitnehmer stellt 

dieses Modell sicherlich eine attraktive Alternative dar, die auch für 

Arbeitgeber profitabel ist. Denn trotz verringerter Arbeitszeit steigt sowohl die 

Produktivität, als auch die Qualität der Arbeit (Anwar, 2018). Darüber hinaus 

werden die Krankenfehlzeiten minimiert, Arbeitnehmer haben mehr Freizeit 

und können zusätzlich bis ins höhere Alter arbeiten und somit später in 

Rente gehen. Das wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit aus. Mit diesen 

Experimenten sind jedoch auch enorme Kosten verbunden, die 



selbstverständlich einen bedeutenden Faktor spielen und  meist zu einer 

Revision solcher Arbeitszeitverkürzungsmodelle führen (Frankfurter 

Rundschau GmbH, 2015). 

 

Einen weiteren Aspekt, der auf die Gesundheit von Arbeitnehmern einwirkt, 

stellt die Arbeitsplatzsicherheit dar. Diesbezüglich wird die Kündigungsfrist 

und der Schutz vor Kündigungen in Deutschland, Schweden und Norwegen 

größtenteils gleich gehandhabt. Die Arbeitsplatzunsicherheit kann die 

Gesundheit in erheblichem Maße beeinflussen. Dabei ist nicht nur der 

mögliche Verlust des Einkommens bedeutsam, sondern vielmehr auch der 

sozioökonomische Druck (Hans-Böckler-Stiftung, 2015a). Wie eine 

schwedische Studie belegt, wirkt sich die Arbeitsplatzunsicherheit 

insbesondere auf die Psyche der Menschen aus. Depressionen und Burnout 

sind häufige Folgen. Auch psychosomatische Beeinträchtigungen können 

aus einer solchen Angst resultieren (Hans-Böckler-Stiftung, 2015b). Somit ist 

die Arbeitsplatzsicherheit auch in Bezug auf die Zufriedenheit eines 

Mitarbeiters relevant. Da mit dem Verlust des Arbeitsplatzes auch ein 

Verdienstausfall einhergeht, sind die Leistungen, die im Falle einer 

Arbeitslosigkeit vom Staat erbracht werden, entscheidend. Der OECD-

Durchschnitt beschreibt bei einer Arbeitslosigkeit einen Einkommensverlust 

von 4,9 Prozent, im Vergleich zum vorherigen Gehalt. Norwegen und 

Deutschland liegen mit 2,7 Prozent und sogar 2,0 Prozent weit unter diesem 

Durchschnitt. In Schweden hingegen ist mit einem  überdurchschnittlichen 

Einkommensverlust von 5,7 Prozent zu rechnen (OECD, 2018b). Dieser 

enorme Unterschied könnte mit der Entrichtung der 

Sozialversicherungsbeiträge zusammenhängen, die in Schweden 

ausschließlich durch den Arbeitgeber erfolgt. Möglicherweise sind daher die 

dafür zuständigen Fonds kleiner und dementsprechend die finanziellen 

Ausgleichsleistungen bei einer Arbeitslosigkeit geringer. Auch die Art der 

Beschäftigung ist, in Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherheit,  ein wichtiger 

Faktor. Im Zeitraum von 2012 bis 2017 gaben, laut des DGB-Index “Gute 

Arbeit”, 18 Prozent der Beschäftigten mit einem unbefristeten und 34 Prozent 



mit einem befristeten Vertrag an, sich Sorgen zu machen und Ängste vor der 

beruflichen Zukunft zu haben (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2018). 

Befristete Arbeitsverträge sorgen somit für weitaus mehr Zukunftsängste als 

unbefristete Arbeitsverhältnisse. Da in Norwegen fast ausschließlich 

unbefristete Arbeitsverträge gelten, ist zu vermuten, dass sich die 

Arbeitnehmer dort weniger Sorgen um ihre berufliche Zukunft machen. 

 

Auch eine Unterforderung am Arbeitsplatz kann, ebenso wie eine 

Überforderung, negative Folgen, wie Niedergeschlagenheit, Müdigkeit und 

Antriebslosigkeit, mit sich ziehen. Weiterbildungsmöglichkeiten können 

diesem entgegenwirken und dadurch zum Wohlbefinden und zur Gesundheit 

der Mitarbeiter beitragen. Demnach haben Weiterbildungen, in gewisser 

Weise, ebenfalls eine präventive und gesundheitsförderliche Wirkung.  

 

Im Vergleich der  Regelungen und Unterstützungsangebote zu Elternzeit und 

Elterngeld in Deutschland, Schweden und Norwegen wird ersichtlich, dass 

alle drei Länder großen Wert auf die Förderung der Eltern und den Schutz 

der Mütter legen. Auch die Sicherung und Gewährleistung des beruflichen 

Wiedereinstiegs der Mütter sowie die Gleichstellung bei der Kindererziehung 

stehen im Fokus. Daher bestehen in allen drei Ländern, neben einer 

finanziellen Unterstützung, zusätzliche Hilfsangebote zur Vereinfachung und 

Motivation des Wiedereinstiegs in den Beruf. Bei der Gegenüberstellung  der 

Länder zeigt sich, dass der Mutterschutz vor und nach der Geburt in 

Deutschland und Schweden je 14 in Norwegen sogar 18 Wochen beträgt. 

Dafür ist die zur Verfügung stehende Elternzeit in Deutschland 

verhältnismäßig lang. Sie umfasst rund drei Jahre, von denen allerdings nur 

14 Monate vergütet werden. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Mütter 

bereits nach maximal 14 Monaten, zumindest halbtags ihre Arbeit wieder 

aufzunehmen (Bohuslavizki, 2014, S. 2-3). Laut dem schwedischen 

Interviewpartner wird  das Angebot der Elternzeit sehr häufig 

wahrgenommen und die Inanspruchnahme gesellschaftlich vollkommen 

toleriert (Anhang 1, Zeile 28-34). Um das veraltete Familienschema 



aufzuheben und auch die Väter einzubinden, bieten sowohl Deutschland, als 

auch Norwegen und Schweden verschiedene Anreize. Zum Beispiel können 

Väter in Deutschland, über einen Zeitraum von zwei Monaten, bezahlten 

Vaterschaftsurlaub nehmen. Norwegische Väter können diese Freistellung 

über sechs Wochen, mit 100 prozentiger Lohnfortzahlung, nutzen. Mit Hilfe 

dessen soll Vätern die Möglichkeit gegeben werden, besonders in der 

Anfangszeit, Zeit mit ihrem Kind zu verbringen  und ihre Partnerin 

unterstützen zu können. In Schweden beträgt die Vaterzeit immerhin zwei 

Wochen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

2008). Die unterschiedlichen Elterngelder werden, laut dem Väterreport von 

2016, in Deutschland von 34 Prozent und in Norwegen von insgesamt 90 

Prozent der Väter wahrgenommen. In Schweden wird dieses zu 45 Prozent 

von Vätern bezogen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, 2016). Einen weiteren Anreiz zur Förderung des Wiedereinstiegs 

von Müttern ins Erwerbsleben, vor allem aber auch zur vermehrten 

Einbindung der Väter in die Kindererziehung, bietet in Deutschland das 

ElterngeldPlus (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 

Jugend, 2018b). Ein Pendant dazu bildet das norwegische Doppeleltern-

Modell, bei dem die Väter die Erziehung übernehmen, während die Mütter 

arbeiten . Zusätzlich besteht in Norwegen die Möglichkeit bereits sechs 

Wochen nach der Geburt wieder in Teilzeit zu arbeiten. Dadurch verringert 

sich zwar der Elterngeldanspruch, gleichzeitig verlängert sich dieser jedoch 

auch. Die Variante ähnelt  dem deutschen ElterngeldPlus und dient ebenso 

einer besseren Verteilung der Kindererziehung auf beide Elternteile 

beziehungsweise einem zeitnahen Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008). Des 

Weiteren sollen Sonderregelungen, die Vereinbarkeit von Arbeit und 

Familie  erleichtern. Beispielsweise haben Eltern einen vorrangigen 

Anspruch auf flexibel verteilte und reduzierte Arbeitszeiten, sofern dadurch 

keine negativen Auswirkungen für das Unternehmen entstehen. Außerdem 

werden sie von Überstunden ausgeschlossen, falls diese unvereinbar mit der 

Kinderbetreuung sind (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 



Jugend, 2008). Eine weitere Entlastung der Eltern besteht im Bereich der 

Kinderbetreuung in Deutschland. Durch die gesetzlich geregelte Möglichkeit 

einer Förderung in einer Tagespflege oder eines Platzes in einer 

Kindertagesstätte, bereits vor Vollendung des ersten Lebensjahres, soll eine 

Wiederaufnahme der Berufstätigkeit begünstigt werden. Trotz dessen 

existiert ein enormer Mangel an Kindergartenplätzen und  Personal. Auch in 

Schweden ist ein gesetzlich verankerter Anspruch auf einen 

Kindergartenplatz vorhanden. Dieser hält sogar bis zum 12. Lebensjahr an. 

Die Gebühren des Platzes betragen drei Prozent des jeweiligen Einkommens 

der Eltern. Der Rest wird staatlich finanziert. Wie alle skandinavischen 

Länder setzt auch Norwegen auf ein breit gefächertes Betreuungssystem. 

Allerdings ist das Recht auf eine Kinderbetreuung hier nicht gesetzlich 

geregelt. Nichtsdestotrotz stehen ausreichend Plätze zur Verfügung, sodass 

so gut wie jedem Anspruch gerecht werden kann (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008; Bohuslavizki, 2014, S. 2-3). 

Ursächlich dafür ist, dass nicht der Staat direkt, sondern die einzelnen 

Kommunen für die Bereitstellung verantwortlich sind und somit flexibel auf 

die jeweiligen Bedarfe reagieren können (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend, 2008). Außerdem wird es sowohl in 

Schweden, als auch in Norwegen allgemein akzeptiert früher zu gehen, um 

seine Kinder aus dem Kindergarten abzuholen (Bohuslavizki, 2014). Wie 

auch der befragte schwedische Experte betont, endet und beginnt die 

Arbeitszeit häufig mit dem Wegbringen und Abholen der Kinder (Anhang 1, 

Zeile 87-90). Zudem bestehen, während der Arbeit, Sonderregelungen für 

Mütter, die den zeitnahen Wiedereinstieg erleichtern sollen. So ist es 

deutschen Müttern gesetzlich erlaubt, innerhalb des ersten Jahres nach der 

Geburt, Stillpausen einzulegen und für Untersuchungen freigestellt zu 

werden. Diese sind vergütet und müssen nicht nachgearbeitet werden. Die 

Stillpausen dürfen mindestens zweimal täglich für 30 Minuten erfolgen 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017). 

Genauso verhält es sich in Norwegen. Dort ist es den Arbeitnehmerinnen 

erlaubt ihre Arbeitszeit für Stillpausen täglich um eine Stunde zu reduzieren 



(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008). 

Studien bestätigen die Erfolge der länderspezifischen Bemühungen Mütter 

vermehrt wieder in das Erwerbsleben zu integrieren. Je nach Land und 

Unterstützungsangebot unterscheiden sich die Ergebnisse. So zeigt 

Abbildung 7, dass Schweden in Bezug auf die Erwerbstätigkeit von Müttern 

in der EU, im Alter von 15 bis 64 Jahren, mit 87,7% an der Spitze liegt. 

Deutschland befindet sich im Vergleich mit 74,2 Prozent im Mittelfeld, auf 

dem zehnten Platz. 

 

 
Abbildung 7: Erwerbstätigkeit von Müttern im Alter 15 bis 64 Jahren, 2016 (Statistisches 

Bundesamt, 2017a) 

Somit wurde ersichtlich, dass auch die Unterstützung der Eltern in gewisser 

Weise zur Erhaltung der Gesundheit und Förderung des Wohlbefindens 

beiträgt. Die finanziellen Hilfestellungen vermeiden psychischen Druck 



,aufgrund finanzieller Einbußen, und dienen zur effektiveren Vereinbarung 

von Familie und Beruf. Des Weiteren wird die Gleichstellung der Frauen und 

Männer durch Anreize, wie das ElterngeldPlus oder die Vaterschaftszeit, 

gefördert. Diese Faktoren helfen die Belastung der Frauen, durch die 

vielmals alleinige Kinderbetreuung, zu minimieren  und fördern darüber 

hinaus die Work-Life-Balance und folglich auch die Gesundheit . Ebenso 

verhält es sich mit den unterschiedlichen Varianten zur Wiedereingliederung 

der Mütter ins Erwerbsleben.  

 

Abschließend erfolgt der Vergleich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, , 

der verdeutlicht, dass es zwar in allen drei Staaten gesetzliche Regelungen 

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt, diese aber in unterschiedlichem 

Ausmaß präzisiert und verankert sind. Während Deutschland vieles in 

Gesetzen niederlegt, hat Schweden, in Relation dazu, nur wenige. In 

Norwegen werden große Teile mit lediglich einem Gesetz und ansonsten 

durch gewerkschaftliche Rahmenabkommen geregelt. Daneben trägt auch 

das Mitbestimmungsrecht in den Unternehmen zur Erhaltung der Gesundheit 

und Vermeidung von arbeitsbedingten Ausfällen jeglicher Art bei. Zuständig 

für die Mitbestimmung der Arbeitnehmer sind in Deutschland die 

Betriebsräte. Dabei handelt es sich um reine Arbeitnehmervertretungen. Die 

leitenden Angestellten sind davon ausgenommen. Diese Räte verfügen, 

anders als ihr norwegisches Pendant, das eher die Wettbewerbssteigerung 

zur Aufgabe hat, über weitreichende Befugnisse. Dazu zählt, unter anderem, 

eine Art Vetorecht. Ein Betriebsrat kann schon in kleinen Firmen ab fünf 

Mitarbeitern eingerichtet werden. Im Vergleich zu der norwegischen oder 

schwedischen Arbeitnehmervertretung im Unternehmen ist der deutsche 

Betriebsrat kein Gewerkschaftsorgan (European Trade Union Institute, 

2013). In Schweden sind den Arbeitgebern in puncto Mitspracherecht viele 

gesetzliche Regelungen auferlegt. Diese Vorschriften verlangen bereits ab 

nur einem Gewerkschaftsmitglied eine Beteiligung der Gewerkschaften, 

wenn etwas zwischen Arbeitnehmer und -geber geklärt werden soll. Der 

Arbeitgeber in Schweden ist einerseits verpflichtet bei Veränderungen, 



Verhandlungen mit den jeweiligen Gewerkschaften zu führen, andererseits 

besitzen diese in den meisten Fällen, anders als die Betriebsräte in 

Deutschland, kein Vetorecht. Das führt dazu, dass es bei Verhandlungen 

nicht zwingend zu einer Einigung kommen muss. Die  Unternehmensführung 

in Schweden liegt dann in letzter Konsequenz beim Geschäftsführer 

(European Trade Union Institute, 2013). Ganz anders verhält es sich in 

Norwegen. Hier können norwegische Arbeitnehmer ab einer Betriebsgröße 

von mindestens 30 Beschäftigten eine Arbeitnehmervertreterquote im 

Verwaltungsrat der Firma verlangen. Dadurch erreichen sie ein 

Mitbestimmungsrecht unmittelbar auf der Geschäftsführungsebene. Bei einer 

Betriebsgröße ab 200 Beschäftigten wird eine sogenannte 

Betriebsversammlung, vergleichbar mit dem Aufsichtsrat in Deutschland, 

eingerichtet (Cross Border Business Law AG, 2015). Im Vergleich zum 

schwedischen Modell der Mitbestimmung scheint die deutsche und 

norwegische Form der Interessenvertretung für die Arbeitnehmer 

vorteilhafter zu sein. Dies wird, vor allem durch Regelungen wie das partielle 

Vetorecht des Betriebsrates in Deutschland und die Arbeitnehmervertretung 

auf Geschäftsführungsebene in Norwegen erreicht. Um die Sicherheit der 

Beschäftigten und deren Gesundheit zu gewährleisten muss in Deutschland 

qua Gesetz, ab einer Unternehmensgröße von 20 Mitarbeitern, ein 

Ausschuss für den Arbeitsschutz eingerichtet werden. In Schweden und 

Norwegen ist dies erst ab 50 Mitarbeitern nötig (European Trade Union 

Institute, 2016c). Während die schwedischen und norwegischen 

Sicherheitsbeauftragten und Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses von 

den Gewerkschaften bestellt werden, entsenden in Deutschland die 

Betriebsräte die Vertreter. Diese haben die Berechtigung alle Arbeits- und 

Gesundheitsschutzunterlagen einzusehen und sind in allen Belangen dieses 

Bereiches von der Unternehmensleitung zu unterrichten. Zusätzlich bedürfen 

Regelungen zu Gesundheits- und Schutzthemen sowie die Bestellung eines 

Betriebsarztes der Zustimmung der Räte. Neben den Betriebsärzten sind 

auch die Sicherheitsbeauftragten angewiesen mit dem Betriebsrat zu 

kooperieren. Ähnlich dem deutschen Betriebsrat ist der 



Sicherheitsausschuss in Schweden und Norwegen berechtigt, Einsicht in alle 

für ihn relevanten Unterlagen zu haben und Auskünfte zu erhalten. Das 

betrifft die Bereiche Risikoanalysen und Bewertungen, genauso wie 

Maßnahmen der Prävention und Arbeitssicherheit oder deren 

Dokumentation, aber auch Unfallanalysen und Rehabilitationsprogramme. 

Der Sicherheitsausschuss befasst sich auch mit den arbeitsmedizinischen 

Diensten und den Schulungen der Mitarbeiter (European Trade Union 

Institute, 2016b; European Trade Union Institute, 2016c; Hans-Böckler-

Stiftung, 2018). Eine weitere wichtige Rolle für den Schutz der Mitarbeiter 

spielen die Sicherheitsbeauftragten. Sie sind in Deutschland in der Regel ab 

20 Beschäftigten zu bestellen. In schwedischen Unternehmen werden sie 

bereits ab fünf Mitarbeitern gefordert und in Norwegen sind sie unabhängig 

von der Anzahl der Beschäftigten zu benennen (European Trade Union 

Institute, 2016c). Die vorgeschriebene Anzahl kann allerdings, je nach 

Tätigkeit und den bestehenden Arbeitsrisiken, variieren. Wichtig ist nur, dass 

es in größeren Betrieben in jeder Arbeitsschicht, sowie in jeder Abteilung 

einen zuständigen Arbeitsschutzbeauftragten gibt. Die Aufgaben der 

Arbeitsschutz- beziehungsweise Sicherheitsbeauftragten der drei Länder 

sind größtenteils identisch. Allerdings haben die Sicherheitsbeauftragten in 

Deutschland einen deutlich geringeren Stellenwert. Hierzulande haben 

hauptsächlich eine Vorbild- und Unterstützungsfunktion, sind aber weder 

weisungsbefugt, noch verantwortlich für Gesundheitsschutz- oder 

Arbeitssicherheitsmängel. In Schweden und Norwegen dagegen sind die 

Befugnisse weitreichender. Dort sind sie befugt die Arbeit einstellen zu 

lassen, wenn ihnen Arbeitsbedingungen unzulässig und 

gesundheitsgefährdend erscheinen. In Schweden gibt es zusätzlich ein 

regionales Netzwerk von Sicherheitsbeauftragten für alle ansässigen 

Unternehmen, die, zum Beispiel aufgrund ihrer Betriebsgröße, über keinen 

eigenen Sicherheitsausschuss verfügen (European Trade Union Institute, 

2016b; European Trade Union Institute, 2016c; Hans-Böckler-Stiftung, 2018). 

Laut einer Statistik arbeiten in Norwegen 88 Prozent der Arbeitnehmer in 

einem Betrieb der einen eigenen Sicherheitsbeauftragten oder ein 



Sicherheitsausschuss vorweist. Auch in Schweden ist der Anteil an solchen 

Unternehmen mit 79 Prozent hoch. In Deutschland sind es lediglich rund 56 

Prozent (Eurofound, 2017). Die relativ hohe Diskrepanz zu Deutschland 

könnte mit einem höheren Bewusstsein der skandinavischen Arbeitgeber 

bezüglich der Relevanz einer guten Mitarbeitergesundheit und -sicherheit 

zusammenhängen. Hinzu kommt, dass in Norwegen 59 Prozent der 

Arbeitnehmer einen Zugang zu einem arbeitsmedizinischen Dienst haben. 

2016 wurde dieser von lediglich 20 Prozent in Anspruch genommen. Bereits 

seit 1996 geht die Inanspruchnahme stetig zurück. Das könnte ein weiterer 

Anhaltspunkt für die verbesserten Arbeitsbedingungen und die präventive 

Wirkung der Arbeit der Sicherheitsfachkräfte sein (Statistics Norway, 2017a). 

Statistiken über Arbeitsunfähigkeits- und Erkrankungsraten in Norwegen und 

Deutschland unterstützen diese Annahmen. Im Bereich der physischen 

Gesundheit sind insbesondere Erkrankungen des Bewegungsapparates 

ursächlich für den Großteil der Arbeitsausfälle. In erster Linie sind 

Fehlbelastungen, einseitige Bewegungen oder auch erlebter Stress 

ausschlaggebend (Marschall, Hildebrandt, & Sydow, 2017). Bei einer 

Erwerbstätigenbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin geben 63,5 Prozent der deutschen Frauen und 39,7 Prozent 

der Männer Beschwerden im Schulter- oder Nackenbereich an 

(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2016). Bei einer 

Erhebung in Norwegen weisen hingegen lediglich 10 von 70 Prozent der 

Arbeitnehmer, zwischen 18 und 66 Jahren, arbeitsbedingte Rücken-, 

Schulter- oder Nackenprobleme auf (Statistics Norway, 2017a). Bedenkt 

man, dass Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems die längsten 

Arbeitsunfähigkeiten sowie die höchsten Krankheitskosten nach sich ziehen, 

so zeigt sich erneut die Relevanz des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

sowie der Prävention (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 

2016). Hinzu kommt, dass die krankheitsbedingten Fehlzeiten mit 

zunehmendem Alter sowohl hinsichtlich der Häufigkeit, als auch der Dauer, 

ansteigen (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017). 

Berücksichtigt man dabei, dass in Deutschland, verglichen mit Schweden 



und Norwegen, die erwerbstätige Bevölkerung älter ist, ergibt sich ein 

zusätzlicher Handlungsbedarf (Marschall, Hildebrandt, & Sydow, 2017; 

Statistisches Bundesamt, 2018b). Ein Bericht des deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB) von 2017 macht dies besonders deutlich. 

Dabei gaben 77 Prozent der Beschäftigten an, keinerlei oder nicht 

ausreichende gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Verfügung zu haben 

(Deutscher Gewerkschaftsbund, 2017b). Die Bedeutsamkeit des 

Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter wird ebenfalls durch einen Vergleich 

der Fälle von Arbeitsunfähigkeit über eine Zeitraum von mindestens vier 

Tagen im Jahr 2014 verdeutlicht. Deutschland weist hierbei gegenüber den 

beiden skandinavischen Ländern weitaus höhere Zahlen auf. Mit 847.370 

Fällen liegt die Bundesrepublik weit vor Schweden mit 35.296 und Norwegen 

mit lediglich 10.108 Fällen (Eurostat, 2018b). Das lässt darauf schließen, 

dass die jeweiligen Arbeitgeber in Schweden und Norwegen ihren 

gesetzlichen Pflichten im Gesundheits- und Arbeitsschutz eher 

nachkommen. Beispielsweise in Form von Gefährdungsbeurteilungen zur 

Unfallvermeidung oder bei der Prävention in Bereichen wie Ergonomie und 

Stressbewältigung. Das bestätigt auch die Aussage des schwedischen 

Experten, in dessen Unternehmen verschiedene präventive und 

gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Beschäftigten angeboten werden. 

Dazu zählen unter anderem Massagen und ergonomische Behandlungen 

(Anhang 1, Zeile 41-47). In Deutschland zeigt sich diesbezüglich eine 

Abhängigkeit von der Größe des Betriebes. So sind große Unternehmen 

deutlich aufgeschlossener und aktiver in den Bereichen Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, wie auch in der Prävention. 98 Prozent der großen, aber 

nur 42 Prozent der kleinen Unternehmen führen eine 

Gefährdungsbeurteilung durch (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin, 2017). Häufig unterschätzen die Unternehmen die 

Gefährdungen einfach oder sehen sie als irrelevant an. Das geben 

zumindest 85 Prozent der befragten Betriebe als Grund an, keine 

Gefährdungsbeurteilung erstellt zu haben (Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin, 2017). Dabei sind regelmäßige Kontrollen durch die 



Behörden besonders wichtig. Gerade deutsche Studien verdeutlichen immer 

wieder wie wichtig physisch und vor allem auch psychisch gesunde und 

zufriedene Mitarbeiter für das Unternehmen und seinen Erfolg sind. Einen 

guten Anhaltspunkt dafür liefert die BAuA, die in regelmäßigen Abständen 

die, durch Arbeitsunfähigkeit entstandenen Kosten, schätzt. 2015 belief sich 

der erwartete Verlust an Bruttowertschöpfung auf 113 Milliarden Euro 

(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2017). Auch die 

Psyche ist wichtig zur Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens der 

Mitarbeiter (Statista GmbH, 2017m). Diesbezüglich gaben 2015 11 Prozent 

der deutschen Arbeitnehmer an verbale Beleidigungen erfahren zu haben 

und fünf Prozent fühlten sich erniedrigt oder gemobbt (Statistisches 

Bundesamt, 2017f). In Norwegen lagen die Werte bei ausschließlich zwei 

Prozent (Statistics Norway, 2017a). Laut einer schwedischen 

Gewerkschaftsstudie würden 60 Prozent der Befragten aufgrund von 

Schikanen am Arbeitsplatz das Unternehmen verlassen (Kollmer, 2007). 

Außerdem erklärte der Interviewpartner aus Schweden, es sei völlig normal, 

dass schwedische Arbeitnehmer bei subjektiv empfundenen Mobbing die 

Arbeit zeitweise unterbrechen oder für den betreffenden Tag vollständig 

beenden (Anhang 1, Zeile 90-95). Daneben kann auch eine stressige, 

überfordernde oder aber sehr monotone, unterfordernde Tätigkeit das 

Wohlbefinden, den Gesundheitszustand und die Zufriedenheit der Mitarbeiter 

negativ beeinflussen (Deutscher Gewerkschaftsbund, 2017b). Je sicherer 

und verstandener sich die Arbeitnehmer der einzelnen Länder fühlen 

beziehungsweise sie ihre Lebens- und Arbeitssituation bewerten, desto 

zufriedener und infolgedessen gesünder sind sie. Wie hoch die Zufriedenheit 

der jeweiligen Bevölkerung ab 15 Jahren ist, zeigt eine Statistik der OECD. 

Norwegen steht dort, bei einer Selbsteinschätzung ihrer Zufriedenheit, mit 

7,6 auf einer Skala von null bis zehn an der Spitze, gefolgt von Schweden 

mit 7,3 und Deutschland mit 7. Alle drei Staaten liegen deutlich über dem 

OECD-Durchschnitt von 6,6 Punkten (OECD, 2015). Hinsichtlich ihrer Arbeit 

beträgt die Zufriedenheit der Deutschen, bei einer Umfrage im Jahr 2015, 68 

Prozent (Avantgarde Experts GmbH, 2016). Auf über 20% mehr kommt die 



Arbeitszufriedenheit der Norweger. Sie lag 2016 in einer Umfrage mit 89 

Prozent bemerkenswert hoch. Auch der Global Workforce Happiness Index 

verdeutlicht, dass Schweden und Norweger mit ihrem Arbeitsplatz glücklicher 

sind als die Deutschen (Universum Global, 2016). Daher ist es auch nicht 

verwunderlich, dass 85 Prozent der norwegischen Beschäftigten meistens 

oder sogar immer eine hohe Arbeitsmotivation und -verpflichtung bekunden 

und das Interesse an einem Jobwechsel gering ist (Statistics Norway, 

2017a). Dem Gegenüber steht eine Erhebung aus dem Jahr 2016 bei der 62 

Prozent der befragten Deutschen innerhalb der nächsten zwei Jahre einen 

Jobwechsel anstreben (Universum Global, 2016). Dafür ist in hohem Maße 

auch das Arbeitsumfeld und Betriebsklima ausschlaggebend. Das bestätigt 

das Interview mit dem norwegischen Experten, der mit seinem Arbeitsplatz 

sehr zufrieden ist. Laut eigener Aussage tragen das Betriebsklima und das 

Arbeitsumfeld entscheidend dazu bei (Anhang 2, Zeile 25-26). Das 

Betriebsklima in Deutschland ist häufig durch eindeutige Hierarchieebenen 

und Stress geprägt. Laut eines Umfrageergebnisses von 2015 fühlen sich 53 

Prozent der deutschen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer von ihrer 

Arbeit leicht bis stark überfordert. Ursächlich dafür könnten das hohe 

Arbeitstempo und der Termindruck sein (Avantgarde Experts GmbH, 2016). 

Diese Annahme wird vom European Working Conditions Survey von 2015 

gestützt. Dabei gaben 40 Prozent der Mitarbeiter an, einer hohen 

Arbeitsintensität ausgesetzt zu sein (Statistisches Bundesamt, 2017f). Ganz 

anders verhält es sich dabei in Schweden. Wie bereits Experte 1 bestätigt, 

herrscht in schwedischen Unternehmen, auch bedingt durch die flachen 

Hierarchien, ein entspanntes, offenes Betriebsklima und ein respektvolles, 

ruhiges Miteinander auf Augenhöhe. Auch das geringe Arbeitstempo und die 

damit einhergehende Verminderung von Arbeitsstress wirken präventiv auf 

die Mitarbeitergesundheit (Anhang 1, Zeile 99-116). Insbesondere der 

Indikator der Arbeitsproduktivität, die zur vereinfachten Messbarkeit in US-

Dollar umgerechnet wird, verdeutlicht die Auswirkungen gesunder und 

dadurch produktiver arbeitender Mitarbeiter. Im  Ländervergleich von 2017 

zeigt sich die Vorreiterstellung Norwegens mit einer Produktivität von 



125.427 US-Dollar, gefolgt von Schweden mit 96.328 US-Dollar. 

Deutschland bildet das Schlusslicht, was sich bereits in der vorherigen 

Analyse der Mitarbeitergesundheit und der daraus resultierenden 

Zufriedenheit und Motivation abzeichnete (Wirtschaftskammer Österreich, 

2018c). Auch eine Forsa-Umfrage von 2017 bestätigt eine Kausalität 

zwischen Wohlbefinden und Mitarbeiterproduktivität. Dabei geben 78 Prozent 

der Befragten an, dass sie produktiver arbeiten, wenn sie sich bei der Arbeit 

wohlfühlen (Industrieverband Büro und Arbeitswelt, 2017). Der Bereich 

Arbeits- und Gesundheitsschutz schafft ein gesundes, menschenwürdiges 

Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter. Er trägt zum allgemeinen Wohlbefinden wie 

auch zur Arbeitsmotivation und Zufriedenheit bei. Dadurch kommt es nicht 

nur zu einer geringeren Krankheits- und Fehlzeitenrate, sondern in der Folge 

auch zu einer höheren Produktivität und zu einem wirtschaftlichen Fortschritt 

der Unternehmen und letztlich des gesamten Landes. 

 

5 Résumé  
 

Wie die vorangestellte Analyse zeigt, haben alle Faktoren, die im Bereich der 

Arbeitsbedingungen und des Arbeitsrechts eine Rolle spielen, einen mehr- 

oder minderwertigen Einfluss auf die Gesundheit der Erwerbstätigen. Der 

Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten, eine ausgewogene Work-Life-

Balance, die Vermeidung von Unter- oder Überforderung, ein sicheres 

Arbeitsumfeld sowie die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes sind 

ausschlaggebend für das Wohlbefinden, die Motivation und das Engagement 

der Mitarbeiter. Grundlegende Reglementierungen dazu sowie zu Urlaubs- 

und Elternzeit, Gleichstellung, Vergütung und der Existenz eines 

Arbeitsschutzsystems sind zwar in Schweden, Norwegen und Deutschland 

vorhanden, unterscheiden sich allerdings in der Ausführung, Verankerung 

und Implementierung in den Arbeitsalltag. Im Zuge der Auswertung der 

Ergebnisse zeigt sich, dass Deutschland im Vergleich zu Norwegen und 

Schweden, wie vermutet, in Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, das -

umfeld und die Maßnahmen zu Prävention und Gesundheitsförderung, wie 



auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter, nicht mithalten kann. Zwar sind in 

Deutschland, wie im vorherigen Kapitel ausgeführt, eine Vielzahl an 

Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im Gesetz verankert 

und dadurch für die Arbeitgeber verpflichtend, allerdings sind, Umfragen 

zufolge, die Arbeitsbedingungen noch immer nicht zufriedenstellend. Ein 

Grund dafür könnte die, verglichen mit Schweden und Norwegen, geringe 

Anzahl an Überprüfungen der ordnungsgemäßen Umsetzung des 

Arbeitsschutzes durch die zuständigen Behörden sein. Dadurch besteht in 

vielen Unternehmen, insbesondere in Kleinen und Mittelständigen, weiterhin 

kein funktionierendes Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement. 

Norwegen hingegen ist, wie erwartet, Deutschland aber auch Schweden in 

vielerlei Hinsicht voraus und überzeugt durch die Umsetzung der 

Regelungen und Rechte, die eine Zufriedenheit der Arbeitnehmer in diesem 

Land begünstigen. So kann, vor allem durch ein überdurchschnittliches 

Einkommen, ein hoher Lebensstandard erlangt werden. Dieser wird 

zusätzlich durch eine Vielzahl an finanziellen Unterstützungen, 

beispielsweise während der Elternzeit, erreicht. Wie bereits aus der Analyse 

hervorgeht, weist Norwegen auch im Bereich des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes sowie der Prävention äußerst positive Resultate auf. 

Insbesondere die hohe Anzahl an Unternehmen mit Sicherheitsbeauftragten 

und die geringen Arbeitsunfähigkeitszeiten sprechen für eine gelungene 

Implementierung des Arbeitsschutzes in den Betrieben und in den Köpfen 

der Arbeitgeber, aber auch der Arbeitnehmer. Schweden wiederum erfüllt die 

Erwartungen nicht in vollem Maße, schafft aber, insbesondere durch die 

Vereinbarung von Familie und Beruf und das gesundheitsfördernde 

Betriebsklima, Anreize die für die Arbeitswelt dieses Landes sprechen. Auch 

der schwedische Experte stellt die hohe Selbstzufriedenheit der Bevölkerung 

und vor allem der Arbeitnehmer fest. Beim direkten Vergleich seines 

Arbeitsumfeldes in Deutschland mit dem in Schweden merkt er allerdings an, 

dass aufgrund des entspannten Arbeitsprozesses und der äußerst 

problemlösungsorientierten Arbeitsweise eine zeitnahe 

Entscheidungsfindung deutlich länger dauert. Im Resultat bedeutet das ein 



deutlich langsameres Voranbringen wirtschaftlicher Prozesse. Der Experte 

beschreibt jedoch auch einen “großen sozialen Frieden” (Anhang 1, Zeile 

157), den er in Deutschland vermisst und der nicht zuletzt durch die flachen 

Hierarchieebenen gegeben ist. Eigenschaften die, seiner Meinung nach, in 

Schweden weitaus ausgeprägter sind und die er sich auch für Deutschland 

wünschen würde, sind Gelassenheit, Toleranz und Respekt sowie eine 

Weiterentwicklung der Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen. 

Die Arbeit hat umfangreich gezeigt, dass sich Prävention, 

Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz in vieler Hinsicht auf die 

Konstitution der Arbeitnehmer auswirken. Nebenher wird diese auch von 

Faktoren beeinflusst, die auf den ersten Blick irrelevanten erscheinen. Dazu 

zählen, neben dem Gehalt, der Gleichberechtigung, der Arbeits-, Urlaubs- 

und Elternzeit, auch die Arbeitsplatzsicherheit und die Weiterbildung. Die 

Auswirkungen können sowohl positiv, als auch negativ ausfallen. Das Ziel 

sollte somit immer sein, die bereits vorhandenen Gesetze, Strukturen und 

Maßnahmen weiter auszubauen, um die Mitarbeiter zu stärken und  dadurch 

auch die Wirtschaft des eigenen Unternehmens zu fördern. Denn, gleich ob 

Deutschland, Schweden oder Norwegen, nur gesunde Mitarbeiter sind 

glückliche Mitarbeiter und können ihrerseits, mit Motivation und Engagement, 

zur Steigerung des wirtschaftlichen Erfolges ihres Unternehmens beitragen. 
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